
 

1 
 

Der Vorsitzende des 

Bauausschusses 
Stadt 

Neu-Anspach 

 
 
 
 
 
 
 

Stadtverwaltung   Bahnhofstraße 26   61267 Neu-Anspach 27. November 2020 

 
 
«Anrede» 
«Vorname» «Nachname» 
«Strasse» 
«Postleitzahl» «Ort» 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte «Anrede» «Nachname», 
 
zu der  
 

am Donnerstag, dem 03.12.2020 
um 18:30 Uhr 

 
 

im Großen Saal des Bürgerhauses (Gustav-Heinemann-Straße 3), stattfindenden 38. Sitzung des 
Bauausschusses in der XII. Legislaturperiode werden Sie hiermit herzlich eingeladen. 

 
 

T a g e s o r d n u n g 
 

1. Beratungspunkte 

1.1 Neufassung der Vergaberichtlinien / einer Vergabeordnung für die Stadt Neu-Anspach 
 Vorlage: 242/2020 

2. Mitteilungen des Magistrats 

2.1 *) Steinkaut Westerfeld 
Brief von einer Gruppe Westerfelder Bürger zur zukünftigen Nutzung 

 Vorlage: 271/2020 

3. Anfragen und Anregungen 

 

4. Punkte mit Aussprache 

4.1 60-17-03 Bebauungsplan „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nahversorgungsmarkt 
EDEKA und Gewerbegebiet In der Us“, Stadtteil Anspach 
- Durchführungsvertrag 

 Vorlage: 280/2020 

4.2 Bebauung Feldbergstraße, Zur Wacht und An der Speichwiese 
- Grundsatzbeschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans 

 Vorlage: 285/2020 
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gez. 
Andreas Moses 
Ausschussvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
*) Dieser Tagesordnungspunkt wurde zu Beginn der Sitzung des Bauausschusses am 25.11.2020 in 
den Bereich „Punkte mit Aussprache“ überstellt. 
 
 
 
Folgende Gäste werden eingeladen: 
Josef Homm, AG Siedlungsentwicklung  zu TOP 1.1 + 1.2 
Jonas Mulfinger, AG Siedlungsentwicklung zu TOP 1.1 + 1.2 
Friedericke Schulze, AG Klima und Umwelt  zu TOP 1.1 + 2.1 
 
 



P r o t o k o l l 
 

Nr. XII/38/2020 
 

der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses 

 

vom Donnerstag, dem 03.12.2020 

 
 

Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr 

Sitzungsende:  19:15 Uhr 

 
 
 
I.  Vorsitzender 
 

Moses, Andreas 
 
 
II. Die weiteren Ausschussmitglieder 
 

Eyres, William 
Höser, Roland 
Jaberg, Peter 
Linden, Cornelius 
Löffler, Guntram 
Muschter, Jan 
Otto, Artur 
Riecks, Jutta 
Scheer, Cornelia 
von der Schmitt, Christian 

 
III. Von der Stadtverordnetenversammlung 
 

Dr. Göbel, Jürgen 
Kirberg, Till 
Kulp, Kevin 
Schirner, Regina 
Strutz, Birger 
Töpperwien, Bernd 

 
IV. Vom Magistrat 
 

Pauli, Thomas 
Strempel, Jürgen 

 
V. Von der Verwaltung 
 
--- 
 
VI. Als Gäste 
 
 Homm, Josef  AG Siedlungsentwicklung 
 Mulfinger, Jonas AG Siedlungsentwicklung 
 Schulze, ‚Friederike AG Klima und Umwelt 
 
VII. Schriftführerin 
 

Corell, Sarah 
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Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung. Er stellt die Ordnungsmäßigkeit der Ladung sowie die 
Beschlussfähigkeit fest.  
Bauausschussvorsitzender Andreas Moses weist darauf hin, dass die Punkte 4.1 + 4.2 unter dem 
nichtöffentlichen Tagesordnungspunkt gelistet sind, da sie vertrauliche Inhalte enthalten. Er fragt 
jedoch das Gremium, ob Einwände bestehen, diese Tagesordnungspunkte trotzdem in öffentlicher 
Sitzung zu besprechen. Dies ist nicht der Fall. 
Gegen die Tagesordnung erheben sich ebenfalls keine Einwände. Sie wird wie folgt erledigt: 
 

1. Beratungspunkte 
 
1.1 Neufassung der Vergaberichtlinien / einer Vergabeordnung für die Stadt Neu-Anspach 

Vorlage: 242/2020 

 
Bürgermeister Thomas Pauli berichtet über die Beantwortung der Fragen aus der 
Bauausschusssitzung vom 21.10.2020, die auch aus dem Protokoll der damaligen Sitzung zu 
entnehmen sind.  
 
Andreas Moses drückt sein Bedauern aus, dass eine regionale Wirtschaftsförderung nicht möglich 
sei, weshalb er sich bei der Abstimmung enthalte.  

Beschluss: 

Die als Anlage 1 beigefügte „Geschäftsordnung der Stadt Neu-Anspach für die Verfahren zur 
Vergabe von Bau- und Dienstleistungen (GO-Vergabe) wird beschlossen und tritt ab dem 
01.01.2021 in Kraft. 
 

Beratungsergebnis:10 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en) 

 

2. Mitteilungen des Magistrats 
 

 
2.1 Steinkaut Westerfeld 

Brief von einer Gruppe Westerfelder Bürger zur zukünftigen Nutzung 
Vorlage: 271/2020 

 
Bürgermeister Thomas Pauli teilt mit, dass aufgrund der gegenwärtigen Pandemielage keine 
Bürgerversammlung möglich sei. Derzeit liegen die Planunterlagen aus. Erst im Frühjahr, nach der 
Offenlegung, gehe man in die Vertragsverhandlungen mit dem VHT, die dann auch in die städtischen 
Gremien einfließen werden.  
 
Artur Otto führt aus, dass Herr Dr. Dr. Selzer bei den Ausgleichsmaßnahmen mit einbezogen werden 
sollte. Zudem schlägt er vor, dass Herr Waehlert Ökopunkte generiert, die dann an den VHT verkauft 
werden. Dabei sei darauf zu achten, dass die Herstellung der Maßnahme mit den verkauften 
Ökopunkten kostendeckend sei und kein Defizit für die Stadt entstehe.  
 
Dr. Jürgen Göbel regt an, vor Beschlussfassungen eine Bürgerversammlung mit einem Vertreter des 
VHTs stattfinden zu lassen.  
 
Bürgermeister Thomas Pauli führt aus, dass die Verwaltung bereits im engsten Austausch mit Herrn 
Dr. Dr. Selzer steht. Zudem sei geplant die Bürgerversammlung, sobald es die Pandemielage 
zulässt, durchzuführen.  
 
Bauausschussvorsitzender Andreas Moses hält fest, dass die Inhalte des Briefes mit Herrn Dr. Dr. 
Selzer erörtert werden sollen, damit bei der geplanten Bürgerversammlung dazu schon 
Rückmeldung gegeben werden kann. 

Mitteilung: 
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Bei der Ortsbegehung der Steinkaut am 08.07.2020 hat der Bauausschussvorsitzende die 
interessierten Bürger aufgefordert, sich bis zur Bürgerversammlung Gedanken zu machen, wie sie 
zukünftig die Steinkaut nutzen möchten.  
 
Aufgrund dessen, dass die geplante Bürgerversammlung am 30.10.2020 wegen der Corona-
Pandemie abgesagt werden musste, hat die Westerfelder Bürgergruppe einen Brief an den Magistrat 
der Stadt Neu-Anspach mit ihren Vorschlägen für Vertragsfestsetzungen eingereicht. Der Brief ist 
als Anlage zur Mitteilung beigefügt.  
 
Zur weiteren Information: 
 
Die Offenlage für das Planfeststellungverfahren der Elektrifizierung der Taunusbahn wird am 
16.11.2020 beginnen. Es wurde bisher noch kein Vertrag mit dem VHT abgeschlossen. 
 
Inwiefern die von der Westerfelder Bürgergruppe geforderten Vertragsfestsetzungen aufgenommen 
werden können, wird von der Verwaltung geprüft und mit der UNB sowie dem VHT abgestimmt bzw. 
verhandelt. 
 
 

3. Anfragen und Anregungen 
 

Entfällt 
 

 
4. Punkte mit Aussprache 
 
4.1 60-17-03 Bebauungsplan „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nahversorgungsmarkt 

EDEKA und Gewerbegebiet In der Us“, Stadtteil Anspach 
- Durchführungsvertrag 
Vorlage: 280/2020 

 
Christian von der Schmitt stellt fest, dass die FWG-Fraktion gegen eine Bebauung des 
vorgeschlagenen Standorts sei und deshalb gegen alle Vorlagen, die den Bebauungsplan EDEKA / 
GE In der Us betreffen, stimmen werden. Andreas Moses schließt sich für die NBU dieser Auffassung 
an. 

Beschluss: 

Es wird beschlossen, folgenden Durchführungsvertrag abzuschließen:  
 
 
 
 

Durchführungsvertrag gemäß § 12 BauGB 
zum 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Nahversorgungsmarkt EDEKA und Gewerbegebiet in der Us“ 

 
 
zwischen 
 
 
der    Stadt Neu-Anspach,  

61267 Neu-Anspach, Bahnhofstraße 26, 
 
vertreten durch den Magistrat, dieser vertreten durch den  
Bürgermeister Thomas Pauli und dem 
1. Stadtrat Dr. Gerriet Müller  

 
-nachfolgend „Stadt“ genannt – 

 
und  

 
der    EDEKA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in  

77656 Offenburg, Edekastraße,  
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vertreten durch die Geschäftsführer  
Herrn Rainer Huber und  
Herrn Wolfgang Rudi Seiler 

 
-nachfolgend „Vorhabenträger“ genannt – 
 

 
 
wird folgender Durchführungsvertrag zum Vorhaben- und Erschließungsplan 
„Nahversorgungsmarkt EDEKA und Gewerbegebiet in der Us“ (§ 12 BauGB) vereinbart: 
 
 

Präambel 
 

Das Vertragsgebiet umfasst in der Gemarkung Westerfeld Flur 4 die Flurstücke 271, 273 bis 279 
und eine Teilfläche der Grundstücke 269, 270, 271 (tlw.). Die Stadt ist Eigentümerin der Grundstücke 
bis auf das Grundstück Gemarkung Westerfeld Flur 4 Flurstück 275. Es wurde ein 
Grundstückskaufvertrag über den Notar Thomas Siebert am 22.05.2018 (Urkundenrolle Nr. 
109/2018) in Usingen geschlossen. Der Kaufpreis wird fällig, wenn der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan „Nahversorgungsmarkt EDEKA und Gewerbegebiet in der Us“ rechtskräftig ist. Das 
Flurstück 275 wird durch den Vorhabenträger direkt vom Eigentümer angekauft. Es wurde ebenso 
ein Grundstückkaufvertrag über den Notar Ulrich Kley am 31.07.2019 (Urkundenrolle Nr. 530/2019) 
in Usingen geschlossen.  
 
Der Vorhabenträger beabsichtigt, die Vorhabengrundstücke mit einem Nahversorgungmarkt mit 
einer Verkaufsfläche von ca. 1.995 m² zu bebauen. Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll in 
Gestalt eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für die Vorhabengrundstücke gemäß § 12 
BauGB erfolgen. Der Bebauungsplan entwickelt sich gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem 
Flächennutzungsplan, da der Regionalplan Südhessen / Regionale Flächennutzungsplan 2010 für 
die Fläche des vorliegenden Bebauungsplans eine „Sonderbaufläche, geplant“ sowie eine 
„Gewerbefläche, geplant“ ausweist. 
 
 

§ 1 Gegenstand des Vertragsgebiets 
 

(1) Das Vertragsgebiet umfasst die im Lageplan (Anlage 1) umgrenzte Fläche. Die 
Vorhabengrundstücke befinden sich teilweise im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Untere 
Us“ (Rechtskraft: 20.01.1986), welcher für diese Grundstücke Flächen der Landwirtschaft 
festgesetzt hat, sowie im Außenbereich. 

 
(2) Der Vorhabenträger hat für die Vorhabengrundstücke bei der Stadt einen mit dieser 

abgestimmten Vorhaben- und Erschließungsplan mit dem Antrag auf Einleitung eines 
vorhabenbezogenen Bauleitplanverfahrens eingereicht. Gegenstand des Vorhaben- und 
Erschließungsplans ist die Errichtung eines Nahversorgungsmarktes mit einer Verkaufsfläche 
von ca. 1.995 m². Als Art der Nutzung soll im vorhabenbezogene Bebauungsplan „Sondergebiet 
- großflächiger Einzelhandel (Lebensmittel- Vollsortimenter)“ festgesetzt werden.  

 
(3) Der Bebauungsplan ist in die Bereiche A und B (Anlage 1) aufgeteilt, da es unterschiedliche 

Planerfordernisse gibt. Für den westlichen Teil des räumlichen Geltungsbereichs (Bereich B) des 
Bebauungsplanes ist die Aufstellung dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans und die 
Ausweisung eines Sondergebiets mit der Zweckbestimmung „Sondergebiet - großflächiger 
Einzelhandel (Lebensmittel- Vollsortimenter)“ gemäß § 11 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung 
vorgesehen. Der südlich zur Us orientierte Abschnitt wird als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zum Erhalt von Boden und Landschaft festgesetzt und dient u.a. der 
Kompensation des durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffs. 
Ergänzend beabsichtigt die Stadt, im östlichen Teil ein Gewerbegebiet i.S. § 8 BauNVO 
vorzusehen (Bereich A). Der Durchführungsvertrag wird für den Bereich B geschlossen. 

 
 

§ 2 Durchführungsverpflichtung 
 

(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, das in dem als Anlage beigefügten Vorhaben- und 
Erschließungsplan bestehend aus Freiflächenplan, Einrichtungsplan und Ansichten (Anlage 2) 
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näher bezeichnete Objekt, nämlich ein Nahversorgungsmarkt mit einer Verkaufsfläche von max. 
1.995 m² herzustellen. Durch den Vorhabenträger herzustellen sind auf den 
Vorhabengrundstücken insgesamt 138 Stellplätze, welche über die Lilienthalstraße erschlossen 
werden. Die Durchführungsverpflichtung bezieht sich nur auf das vorstehend genannte 
Vorhaben. Dem Vorhabenträger ist bekannt, dass weitere Nutzungen, die aufgrund der textlichen 
und zeichnerischen Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Nahversorgungsmarkt EDEKA“ bauplanungs- und bauordnungsrechtlich zulässig sind, nur in 
dem Umfang und erst dann zulässig sind, wenn der vorliegende Durchführungsvertrag geändert 
und die Durchführungsverpflichtung auf andere Nutzungsarten erstreckt wird.  

 
(2) Der Vorhabenträger hat innerhalb von 12 Monaten nach Inkrafttreten des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans einen genehmigungsfähigen Bauantrag, ohne Statik, bei der zuständigen 
Behörde einzureichen. Das Vorhaben ist innerhalb von 24 Monaten nach Erteilung der 
Baugenehmigung und Fertigstellung der Erschließungsstraße fertig zu stellen. Die Frist 
verlängert sich um die Dauer eines verwaltungsrechtlichen Verfahrens, falls die Baugenehmigung 
durch Dritte im Wege der Anfechtungsklage oder der vorhabenbezogene Bebauungsplan im 
Wege der Normenkontrolle angefochten wird.  

 
(3) Die vorstehenden beschriebenen Durchführungsverpflichtungen können auf Antrag des 

Vorhabenträgers verlängert werden. Eine eventuelle Verlängerung der Durchführungsfrist steht 
im Ermessen der Stadt. Dem Vorhabenträger ist bekannt, dass er keinen Rechtsanspruch auf 
Verlängerung der Durchführungsfrist besitzt. Dem Vorhabenträger ist ferner bekannt, dass die 
Stadt gemäß § 12 Abs. 6 BauGB die Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
aufheben kann, wenn die in Abs. 2 genannten Fristen nicht eingehalten werden, sofern die 
Verzögerung auf schuldhaftes Verhalten des Vorhabenträgers zurückzuführen ist. 

 
 

§ 3 Kostentragung 
 

(1) Der Vorhabenträger trägt die Kosten des Vorhabens und aller mit diesem in Zusammenhang 
stehenden Kosten einschließlich eventueller notarieller und grundbuchamtlicher Kosten 
(Vorhabenkosten). Er trägt auch die Kosten für alle erforderlichen Genehmigungen.  

 
(2) Zu den Vorhabenkosten im Sinne von Abs. 1 zählen insbesondere auch:  

 Sämtliche Kosten, zu deren Übernahme sich der Vorhabenträger im städtebaulichen Vertrag 
vom 10./25.09.2019 und im Vertrag vom 22.05.2018 (Urkundenrolle Nr. 109/2018) verpflichtet 
hat; 

 sämtliche Planungskosten;  

 sämtliche Kosten, die in § 4 aufgelistet sind; 

 Kosten für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen auf den Grundstücken 
Gemarkung Westerfeld Flur 4 Flurstücke 278, 279 und teilweise 277;  

 2/3 der Kosten für die Ökokontomaßnahmen Nr. 22, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43 und 23 (teilw.) 
mit insgesamt 217.298 Biotopwertpunkten der Stadt. Je Biotopwertpunkt werden gemäß 
Kompensationsverordnung 0,75 € (Maßnahme 0,40 Cent / Bodenwert 0,35 Cent) berechnet; 

 die Hälfte der Kosten für die 12 Holzbetonnistkästen (6 Höhlen- und Nischenbrüter und 6 für 
Fledermäuse), die von der Stadt im Gebiet installiert werden. 

 
(3) Bei der Kostentragungspflicht gemäß Abs. 1 verbleibt es auch dann, wenn der 

vorhabenbezogene Bebauungsplan entsprechend dem Vorhaben- und Erschließungsplan des 
Vorhabenträgers nicht in Kraft treten sollte. Dem Vorhabenträger ist bekannt, dass er sämtliche 
Kosten dieser „Vorphase“ (bis zum Satzungsbeschluss) auf eigenes Risiko erbringt. 

 
 

§ 4 Art und Umfang der Erschließung 
 

(1) Zur Erschließung des Gebietes „Nahversorgungsmarkt EDEKA und Gewerbegebiet In der Us“ 
stellt die Stadt die öffentlichen Ver- und Entsorgungsanlagen, die verkehrsmäßige Erschließung 
einschließlich der Nebenanlagen sowie die erforderliche verkehrsmäßige Anbindung an die L 
3270 gemäß der in der Anlage 4 beigefügten Entwurfsplanung des PI Plus, Ingenieurbüros für 
Tiefplanung, 61231 Bad Nauheim vom 29.04.2020 her. Sobald die genehmigte 
Entwässerungsplanung vorliegt, wird der Ausschreibungsprozess für die Erschließung des 
Gebietes von der Stadt unverzüglich gestartet. Bei dem Vergabegespräch darf ein Vertreter der 
EDEKA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH teilnehmen.  
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(2) Der Vorhabenträger beteiligt sich an den der Stadt gemäß Absatz 1 entstehenden Herstellungs-
, Ingenieur- und sonstigen Nebenkosten zu jeweils 2/3. Dies gilt auch für die bis zum Abschluss 
dieses Vertrags bereits entstandenen Aufwendungen. Als Kostennachweis gelten grundsätzlich 
die geprüften und von der Stadt gezahlten Rechnungen.  

 
(3) Nach Vorlage der jeweils geprüften Rechnung erfolgt die Anforderung durch die Stadt. Die 

Anforderung erfolgt getrennt nach den Leistungsbereichen Entwässerung, Wasser und Straße. 
Die Zahlungsverpflichtung des Vorhabenträgers tritt innerhalb von 4 Wochen nach Zugang der 
Anforderung ein. 

 
(4) Die Stadt erhebt aufgrund der bestehenden rechtlichen Verpflichtung mit entsprechenden 

Bescheiden Abwasser-, Wasser- und Erschließungsbeiträge nach dem geltenden Satzungsrecht. 
Zur Vermeidung einer Doppelbelastung werden die Beiträge wird auf die jeweils gemäß Absatz 
2 vom Vorhabenträger zu tragenden 2/3 Kosten angerechnet. 

 
(5) Die in der beigefügten Entwurfsplanung vom 29.04.2020 vorgesehene Verlängerung der 

straßenmäßigen Erschließung von Station +052,00 bis +065,00 in Summe 13 Meter erfolgt auf 
ausdrücklichen Wunsch des Vorhabenträgers. Die Durchführung der Herstellung erfolgt über die 
Stadt. Die Kosten für die Herstellung und der damit verbundenen Nebenkosten trägt der 
Vorhabenträger. Die betreffende Fläche bleibt nach der Herstellung im Eigentum und der 
Unterhaltungspflicht der Stadt. 

 
(6) Der Anschluss des Bauvorhabens des Vorhabenträgers an die öffentliche 

Wasserversorgungsanlage erfolgt über die hergestellte Versorgungsleitung in der Lilienthalstraße 
nach den Vorgaben der Wasserversorgungssatzung der Stadt. Die genaue Planung ist im Vorfeld 
mit der Stadt abzustimmen. Die Kosten des Anschlusses sind vom Vorhabenträger entsprechend 
der Wasserversorgungssatzung der Stadt zu tragen. 

 
(7) Der Brandschutz und ggf. notwendige Brandschutzauflagen sind über das 

Genehmigungsverfahren des Bauvorhabens abzuklären. 
 
(8) Das anfallende Schmutzwasser des Bauvorhabens wird in die in der Parzelle Gemarkung 

Anspach Flur 127 vorhandene öffentlichen Abwasseranlage mit der Nummer 15093a entsorgt. 
Hierzu wird ein in dem zu bebauenden Grundstück vorhandener, sanierungsbedürftiger 
Abwasserkanal in Anspruch genommen. Dieser stellt ab dem Übergabepunkt an der 
Grundstücksgrenze die erforderliche Abwasserhausanschlussleitung dar. Die Sanierungs- und 
Unterhaltungspflicht des auf dem zu bebauenden Grundstück verlaufenden 
Hausanschlusskanals obliegt somit analog der geltenden Entwässerungssatzung dem 
Vorhabenträger. 

 
(9) Die Ableitung des Regenwassers des Vorhabenträgers erfolgt in die im Eigentum des 

Vorhabenträgers befindliche Kompensationsfläche. Die Einleitung in die Kompensationsfläche 
erfolgt gemäß eingereichter und genehmigter Planung der Oberen Wasserbehörde. 

 
 

§ 5 Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft sowie Artenschutz 
 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich die Kompensationsmaßnahme auf den Grundstücken 
Gemarkung Westerfeld Flur 4 Flurstücken 278, 279 und teilweise 277 gemäß der Festsetzung im 
Bebauungsplan (M1: Extensivierung der Feuchtwiese) herzustellen und gemäß dem Bebauungsplan 
zu pflegen.  
 
 

§ 6 Rücktritt 
 
Die Stadt kann den Vertrag mit einer Fristsetzung von 4 Wochen zur Nachbesserung durch den 
Vorhabenträger kündigen, wenn der Vorhabenträger die Bestimmungen dieses Vertrags durch 
eigenes Verschulden nicht erfüllt. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
 
 

§ 7 Rechtsnachfolge 
 

Ein Wechsel des Vorhabenträgers ist nur mit Zustimmung der Stadt zulässig. Die Stadt ist 
verpflichtet, die Zustimmung zu erteilen, wenn keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die 
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Durchführung des Vorhaben- und Erschließungsplans durch den Wechsel des Vorhabenträgers 
gefährdet ist. Zwischen den Parteien besteht Einigkeit, dass dies insbesondere bei Zweifeln an der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines neuen Vorhabenträgers der Fall ist. Der Vorhabenträger 
verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten Pflichten und Bindungen seinem 
Rechtsnachfolger mit Weitergabepflicht zu übertragen.  
 
 

§ 8 Haftungsausschluss 
 

(1) Aus diesem Vertrag entsteht der Stadt keine Verpflichtung zur Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Eine Haftung der Stadt für etwaige Aufwendungen des 
Vorhabenträgers, die diese im Hinblick auf die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans tätigt, ist auch im Falle eines Scheiterns des Planvorhabens ausgeschlossen.  

 
(2) Für den Fall der Aufhebung des Bebauungsplans (§ 12 Abs. 6 BauGB) können Ansprüche gegen 

die Stadt nicht geltend gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall, dass sich die Nichtigkeit des 
Bebauungsplans im Verlauf eines gerichtlichen Verfahrens herausstellt.  

 
(3) Die Stadt entlässt den Vorhabenträger aus seiner Haftung dieses Vertrags, sobald die 

Bestimmungen gemäß §§ 2 bis 5 erfüllt sind.  
 
 

§ 9 Verkehrssicherung 
 

Der Vorhabenträger trägt die Verkehrssicherungspflicht auf den Vorhabengrundstücken. Er haftet 
für alle Schäden, die sich durch die Verletzung der ihm obliegenden Verkehrssicherungspflicht 
ergeben. Davon ausgenommen sind die Flächen der Erschließungsstraße.  
 
 

§ 10 Schlussbestimmungen 
 

(1) Die Verpflichtungen des Vorhabenträgers aus dem städtebaulichen Vertrag vom 10./25.09.2019 
bleiben von diesem Vertrag unberührt.  

 
(2) Zwischen den Parteien besteht Einigkeit darüber, dass die Wirksamkeit des 

Durchführungsvertrages von einer eventuellen Nichtigkeit des Bebauungsplanes, die im Rahmen 
eines Normenkontrollverfahrens festgestellt wird, unberührt bleibt, sofern die Vorhabenträger 
trotz Nichtigkeit des Bebauungsplans z.B. aufgrund einer bestands- oder rechtskräftigen 
Baugenehmigung zur Realisierung des Vorhabens berechtigt ist. Kann das Vorhaben aufgrund 
der Nichtigkeit des Bebauungsplans nicht realisiert werden, ist der Vorhabenträger zum Rücktritt 
gemäß § 6 berechtigt. Die Regelungen zur Haftung der Stadt im Falle eines Rücktritts bleiben 
unberührt. Ist das Vorhaben zum Zeitpunkt der Nichtigerklärung des Bebauungsplans ganz oder 
teilweise realisiert, verpflichten sich die Parteien, Verhandlungen über eine angemessene 
Anpassung des Vertrages vorzunehmen, insbesondere im Hinblick darauf, inwieweit eine solche 
unter Berücksichtigung der wechselseitigen Interessen der Parteien angemessen ist.  

 
(3) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein, berührt dies die Wirksamkeit der 

übrigen Regelungen des Durchführungsvertrages nicht. In jedem Fall werden die Parteien die 
unwirksamen Bestimmungen durch solche ersetzen, die gewährleisten, dass die Vertragszwecke 
in rechtlich zulässiger Weise erreicht wird. Sollte eine Vorschrift dieses Durchführungsvertrages 
gegen das Gebot der Angemessenheit oder das Gebot der Kausalität verstoßen, verpflichten sich 
die Vertragsparteien, diese Regelung durch solche zu ersetzen, die den konkreten Kriterien der 
Angemessenheit und Kausalität gehorchen. Können sich die Vertragsparteien nicht auf eine 
wirksame Reglung einigen, werden die Angemessenheit und die Kausalität nach billigem 
Ermessen und durch Urteil bestimmt.  

 
(4) Vertragsänderungen oder Vertragsergänzungen bedürfen zur ihrer Rechtswirksamkeit der 

Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. Den Vertragsparteien sind die besonderen 
gesetzlichen Schriftformerfordernisse der § 57 HVwVfG, § 126 BGB, § 11 Abs. 3 BauGB bekannt. 
Sie verpflichten sich, auf jederzeitiges Verlangen einer Partei alle Handlungen vorzunehmen und 
Erklärungen abzugeben, die erforderlich sind, um dem gesetzlichen Schriftformerfordernis 
Genüge zu tun und sich nicht auf die Nichteinhaltung der gesetzlichen Schriftform zu berufen. 
Das gilt nicht nur für den Abschluss dieses Vertrages, sondern auch für alle etwaigen Nachtrags-
, Änderungs- und Ergänzungsverträge.  
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(5) Die Stadt behält sich vor, diesen Vertrag in öffentlicher Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung zu beraten.  
 
 

§ 11 Wirksamkeit 
 

Der Vertrag wird erst wirksam, wenn der vorhabenbezogene Bebauungsplan in Kraft tritt. 
Abweichend hiervon tritt die Verpflichtung des Vorhabenträgers, Kosten dieses Vertrages und seiner 
Durchführung zu tragen (§ 3) sofort in Kraft und bleibt wirksam, auch wenn der Bebauungsplan nicht 
in Kraft tritt. 
 
 

§ 12 Vertragsbestandteile 
 

Folgende Dokumente sind Bestandteil des Vertrages: 
 
1. Lageplan mit Markierung des Vertragsgebiets  
2. Vorhaben- und Erschließungsplan bestehend aus Freiflächenplan, Einrichtungsplan und 

Ansichten (Stand: 04.06.2020) 
3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Nahversorgungsmarkt EDEKA und Gewerbegebiet in der 

Us“  
 - (Planteil, Textliche Festsetzung, Begründung) (Stand: 09.11.2020) einschließlich  
 - Umweltbericht und Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Stand: 16.11.2020 / 17.06.2020),  
 - Schallschutzbericht (Stand: 23.01.2019),  
 - Verkehrsuntersuchung (Stand: 23.04.2018),  
 - Bodengutachten (Stand: 11.06.2018),  
 - Einzelhandelskonzept (Stand: 10.12.2015) 
4. Entwurfsplanung PI Plus vom 29.04.2020 
 
 
 
 
Stadt Neu-Anspach     Datum: 
 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
Thomas Pauli      Dr. Gerriet Müller 
Bürgermeister      1. Stadtrat 
 
 
 
 
EDEKA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH Datum: 
 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
vertreten durch den      vertreten durch den 
Geschäftsführer Rainer Huber    Geschäftsführer Wolfgang Rudi Seiler 
 
 
 
 
 

Beratungsergebnis:9 Ja-Stimme(n), 2 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 

 

4.2 Bebauung Feldbergstraße, Zur Wacht und An der Speichwiese 
- Grundsatzbeschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans 
Vorlage: 285/2020 
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Roland Höser sieht kein Problem darin, dass auf einem solch großen Grundstück zwei Häuser 
zugelassen werden und verweist auf die Stellplatzsatzung.  
 
Bürgermeister Thomas Pauli berichtet aus dem Magistrat, dass empfohlen wird, keine 
Veränderungssperre mit verbundenem Aufstellungsbeschluss zu erlassen bzw. zu beschließen. 
Zudem berichtet er, dass dem Magistrat eine Bauvoranfrage zu zwei Mehrfamilienwohnhäusern 
vorgelegen habe, der zugestimmt wurde. Die Stellplatzsatzung der Stadt Neu-Anspach wurde dabei 
berücksichtigt. Des Weiteren weist er daraufhin, dass nachverdichtet werden soll und im Vergleich 
Einfamilienhäuser sehr viel Fläche benötigen. Er verdeutlich darüber hinaus, dass wenn sich der 
Bauherr an die Bauvoranfrage halte und den Bauantrag einreiche, die Veränderungssperre für ihn 
nicht bindend sei und er das Bauvorhaben durchführen könne.  
 
Bernd Töpperwien spricht die Stellplatzanordnung direkt an der Straße an und sieht darin ein Risiko 
für Fußgänger. 
 
Christian von der Schmitt sieht die Gefahr von der Entstehung von vielen Mehrfamilienhäusern in 
Bereichen ohne Bebauungsplan.  
 
Bürgermeister Thomas Pauli erinnert an das Stadtentwicklungskonzept, bei dem beschlossen 
wurde, der Nachverdichtung Vorrang vor dem Bauen auf der grünen Wiese zu geben.  
 
Kevin Kulp stimmt Herrn von der Schmitt zu und spricht sich dafür aus, dass nach und nach die 
unbeplanten Innenbereiche, bei denen die Gefahr bestehe, dass größere Mehrfamilienhäuser 
entstehen könnten, durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes eine geordnete Bebauung 
sicherzustellen.  
 
Christian von der Schmitt stellt klar, dass er nicht gegen die Nachverdichtung sei, sondern dass drei 
Großbauprojekte in Neu-Anspach anstehen und mit solchen Mehrfamilienhäusern das ganze 
überhandnehmen könnte.  
 
Andreas Moses spricht sich für die Aufstellung des Bebauungsplanes aus.  
 
Guntram Löffler gibt wieder, dass in der Fraktion ebenfalls über die Aufstellung des 
Bebauungsplanes gesprochen wurde, und dass im Hinblick auf die entstehenden Kosten kein 
Bebauungsplan aufgestellt werden sollte. Er weist darüber hinaus darauf hin, dass die 
Bauvoranfrage positiv beschieden wurde, die Planung somit in Ordnung sei, allerdings beim 
Bauantrag darauf geachtet werden solle, dass das Bauvorhaben nicht größer werde.  
 
Bauausschussvorsitzender Andreas Moses lässt über den Tagesordnungspunkt, mit der 
Beschlussempfehlung vom Magistrat, abstimmen.  

Beschluss: 

Es wird beschlossen, keine Veränderungssperre mit verbundenem Aufstellungsbeschluss zu 
erlassen bzw. zu beschließen. 
 

Beratungsergebnis:10 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 

 

 

   

gez. Andreas Moses 

Ausschussvorsitzender 
 gez. Sarah Corell 

Schriftführerin 
 



Stadt 

Neu-Anspach 
Der Magistrat 

 
 

 
 
 
 

Aktenzeichen: Wolf/Ma 
Leistungsbereich: Technische Dienste und Landschaft 

 
 
 
  Datum, 13.10.2020  - Drucksachen Nr.: 

Vorlage XII/242/2020 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 21.10.2020  

Bauausschuss 21.10.2020  

Haupt- und Finanzausschuss 22.10.2020  

Stadtverordnetenversammlung 29.10.2020  

Bauausschuss 25.11.2020  

Bauausschuss 03.12.2020  

Stadtverordnetenversammlung 03.12.2020  

 
Neufassung der Vergaberichtlinien / einer Vergabeordnung für die Stadt Neu-Anspach 
 

Sachdarstellung: 

Die Stadt Neu-Anspach hat im Jahre 2004 im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit gemeinsam mit 
den Kommunen Usingen, Schmitten sowie Wehrheim und in Kooperation mit dem Anwaltsbüro Trautner eine 
Geschäftsordnung für die Vergabe von Leistungen, Bauleistungen und freiberuflichen Leistungen 
(nachfolgend GO-Vergabe genannt) erarbeitet, die mit Datum 11.02.2008 nochmals für Neu-Anspach 
angepasst wurden.  
 
Diese Geschäftsordnung hat in ihrem grundsätzlichen Aufbau bis heute Gültigkeit, jedoch sind hier noch die 
Eigenbetriebe der Stadt Neu-Anspach genannt, die zwischenzeitlich aufgelöst wurden. 
 
Sie wurde lediglich im Jahre 2019 an die Wertgrenzen des Runderlasses des Hess. Ministeriums für 
Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung angepasst, jedoch schriftlich nicht geändert. 
 
Bei der letzten Anpassung im Jahre 2019 wurde bereits darauf hingewiesen, dass wir nicht zuletzt auch nach 
Hinweisen des Landesrechnungshofes beabsichtigen die Vergaberichtlinien komplett zu überarbeiten.  
 
Im Zuge der IKZ-Bereiche ist es unabdinglich eine gemeinsame GO-Vergabe anzuwenden 
 
Diese Überarbeitung sollte ursprünglich durch die Stadt Neu-Anspach erfolgen, konnte aus personellen 
Gründen aber nicht umgesetzt werden. Man entschied sich daher sowohl in Neu-Anspach als auch in Usingen 
erneut auf Herrn Rechtsanwalt Trautner zurückzugreifen, der zuvor in 2019 für Glashütten die 
Vergaberichtlinien erarbeitet hatte.  
 
Die nun vorgelegte Vergaberichtlinien Geschäftsordnung der Stadt Neu-Anspach für die Verfahren zur 
Vergabe von Bau- und Dienstleistungen (GO-Vergabe) bildet die zurzeit gültigen gesetzlichen Regelungen ab.  
 
Gegenüber den städtischen Vergaberichtlinien aus dem Jahre 2008 haben sich neben den rechtlichen 
Angleichungen und den vorgenommenen sprachlichen Anpassungen folgende Dinge geändert:  
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 Die Vergaberichtlinien sind nun deutlich umfangreicher, da für jede einzelne Vergabeform die 
Verfahrensschritte festgelegt wurden. 

 

 Zusätzlich wurden unter Ziffer 4 allgemeine Grundsätze für alle Vergaben definiert. In diesen ist auch 
die zwingend notwendige Dokumentation der einzelnen Vergabeschritte festgeschrieben. 
Insbesondere diese Dokumentation soll künftig durch ein DV-Verfahren sichergestellt werden, 
welches den Sachbearbeiter durch die einzelnen Vergabeschritte führt.  
 

 Im Bereich „Controlling“ ist nun vorgesehen, dass alle Vergaben nach der zum 01.10.2020 in Kraft 
getretenen Vergabestatistikverordnung zu melden sind. Alleine diese Meldungen sind so umfangreich, 
dass sie dem Grunde nach nur im Rahmen eines DV-Verfahrens umsetzbar sind.  

 

 Bei den Wertgrenzen für die einzelnen Verfahren wird von den derzeit gültigen Wertgrenzen 
ausgegangen. In § 3 ist zusätzlich geregelt, dass automatisch die neuen Wertgrenzen gelten, sollten 
diese durch Runderlasses des Hess. Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und 
Landesentwicklung angepasst werden. Mit dieser Regelung wollen wir vermeiden, dass bei jeder 
Anpassung durch das Land Hessen auch die Vergaberichtlinien angepasst werden müssen. 
 

 Bei den Befugnissen für Vergaben, Zuschlagserteilung etc. haben wir die bisherigen Wertgrenzen 
beibehalten. 

 
 
Ein Teil dieser Veränderungen gründet sich auf Punkte, die vom Landesrechnungshof im Rahmen der 
vergleichenden Prüfung „Vertragsmanagement“ aufgezeigt und angeregt wurden.  
 
Zum einen ging es im Bericht um eine digitale Dokumentation der Vergaben, die das bereits aufgebaute und 
sehr positiv bewertete System eines internen Kontrollsystems unterstützen würde.  
 
Zum anderen wurde darauf hingewiesen, dass die Regelungen der Stadt noch sehr starr waren, obwohl das 
Land das Vergabeverfahren hinsichtlich der Wertgrenzen bereits gelockert hatte. Im Ergebnis schrieb die Stadt 
dann zum Beispiel noch öffentlich aus, hätte aber nur beschränkt ausschreiben müssen. Der zusätzliche 
Aufwand der Stadt wurde vom Landesrechnungshof als nicht ökonomisch beurteilt. 
 
Die Digitalisierung der Abläufe wird schon seit Jahren bereits umgesetzt, diese ermöglicht Anbieter, Angebote 
auf digitalem Wege abzugeben. Auch hier ist geplant, eine gemeinsame Vergabeplattform mit Usingen zu 
betreiben, um auch in diesem Bereich eine einheitliche Verfahrensweise zu haben, die gemeinsame 
Ausschreibungen vereinfachen würde. 
 
Die Verwaltung will also auch in diesem Bereich versuchen kurz bis mittelfristig zusätzliche Möglichkeiten zu 
eröffnen, die der zunehmenden Digitalisierung Rechnung tragen. 
 
Insoweit sind in dieser GO-Vergabe Öffnungsmöglichkeiten vorhanden, die solche Verfahren zulassen ohne 
erneut die Vergaberichtlinien anpassen zu müssen. Geplant ist, die bestehende Software zu nutzen bzw. zu 
erweitern, oder eine andere Software im ersten Halbjahr 2021 einzuführen.  
 
Zusätzliche Anmerkungen: 
 
Das Vergaberecht ist ein hochkomplexes Rechtsgebiet, das regelmäßigen Veränderungen unterliegt. Durch 
die Vielzahl an Vorschriften entsteht eine hohe Kompetenzanforderung an die mit Ausschreibungen betrauten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
 
Dennoch existiert in den allermeisten Kommunen keine zentrale Organisation für Auftragsvergaben. In all 
diesen Kommunen werden Beschaffungen in der Regel „nebenher“ wahrgenommen und gehören dem Grunde 
nach nicht zum eigentlichen Tätigkeitsbereich der Sachbearbeiter.  
 
Dies hat zur Konsequenz, dass sich in dieser Rechtsmaterie immer mehr Anwaltsbüros etablieren und 
entweder die Kommunen, aber auch die Unternehmen in Ausschreibungsverfahren beraten.  
 
Diese Problematik greift der Verfahrensweg im Kreis Groß-Gerau auf, der 2017 für die Kommunen des Kreises 
ein kommunales Vergabezentrum gegründet hat, das auch vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
als innovativ und zukunftsweisend angesehen wird. 
 
Die Kommunen des Usinger Landes haben sich 2019 im Detail mit dem Vergabezentrum des Kreises Groß-
Gerau auseinandergesetzt und erachten ein solches Verfahren ebenfalls für zukunftsweisend. Auch auf 
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Kreisebene wurde das Modell des Kreises Groß-Gerau mittlerweile vorgestellt und die Kommunen im 
Vordertaunus prüfen derzeit ebenfalls, ob ein solches –gemeinsames- kommunales Vergabezentrum für sie 
sinnvoll wäre. 
 
Neu-Anspach wird auf Sicht wie auch andere Kommunen des Usinger Landes, anstreben ein solches 
Kompetenzzentrum aufzubauen, oder Bestandteil eines solches Zentrums zu sein. Die Vereinheitlichung der 
Verfahrenswege mit Usingen ist ein erster Schritt in diese Richtung. 
  
Mit einem solchen Kompetenzzentrum könnte dann nicht nur eine größere Rechtssicherheit gewährleistet 
werden, auch das Thema Mengenbündelung, Abschluss umfassender Rahmenverträge, geringere Kosten für 
den Bereich der Datenverarbeitung und der Aufbau eines strategischen Beschaffungsmanagements (auch 
unter Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte) wären Ziele, die gemeinsam besser zu erreichen wären. 
 
Vor diesem Hintergrund wird die derzeitige Anpassung der Vergaberichtlinien an die rechtlichen 
Gegebenheiten von der Verwaltung als ein Zwischenschritt angesehen, dem mittelfristig noch weitere Schritte 
folgen sollten.  
 
Der Leistungsbereichs LB 65 schlägt daher vor:  
Im Zuge der IKZ-Bereiche ist es unabdinglich eine gemeinsame GO-Vergabe anzuwenden. Die als Anlage 1 
beigefügte „Geschäftsordnung der Stadt Neu-Anspach für die Verfahren zur Vergabe von Bau- und 
Dienstleistungen (GO-Vergabe) ist daher zu beschließen und tritt ab dem 01.01.2021 in Kraft. 
 
Die Finanzierung der Ausarbeitung GO-Vergabe erfolgt zu 50% über Haushalt der Stadt Usingen und zu 50% 
über den Haushalt der Stadt Neu-Anspach. Die Anteilskosten von ca. 2.000 EUR sind über die Haushaltstelle 
52111212 Zentrale Vergabestelle, 111030 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen, 
6771000 Aufw.Sachverst.Rechtsanw.Gerichtsk. abgedeckt. Hier stehen ausreichend Mittel zur Verfügung. 
 

Beschlussvorschlag: 

Die als Anlage 1 beigefügte „Geschäftsordnung der Stadt Neu-Anspach für die Verfahren zur Vergabe von 
Bau- und Dienstleistungen (GO-Vergabe) wird beschlossen und tritt ab dem 01.01.2021 in Kraft. 
 

 
 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
 
 
Anlage 1 = GO-Vergabe Stand 08.10.2020 
 
 
Haushaltsrechtlich geprüft: 
 
Die Stadt Neu-Anspach unterliegt weiterhin der vorläufigen HH-Führung nach §99 HGO. Aufgrund der 
rechtlichen Verpflichtungen die aus der Vergabeordnung hervorgehen und dem wirtschaftlichen Vorteil durch 
die Zusammenarbeit mit der Stadt Usingen unterliegt die geplante Ausgabe den Bestimmungen des o.g. 
Paragraphen. 
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I.  Allgemeines 

 

1. Geltungsbereich 

 

 Diese Geschäftsordnung gilt für alle Fachbereiche und Einrichtungen der Stadt Neu-Anspach. 

 

 

2. Rechtsgrundlagen 

 

Maßgebende Rechtsgrundlagen für die Vergabe sind: 
 

Maßgebende Rechtsgrundlagen für die Vergabe sind: 
 

a) die §§ 97 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
 

b) die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV) 
 

c) die Verordnung über die Vergabe von Aufträgen im Bereich des Verkehrs, der Trinkwasserver-

sorgung und der Energieversorgung (Sektorenverordnung - SektVO) 
 

d) die Verordnung über die Vergabe von Konzessionen (Konzessionsvergabenverordnung – 

KonzVgV) 
 

e) die Verordnung zur Statistik über die Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen (Verga-

bestatistikverordnung – VergStatVO) 
 

f) das Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 19. Dezember 2014, geändert durch 

Art. 10a Elftes Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung von Rechtsvorschrif-

ten vom 5.10.2017 (GVBl. Seite 294). 
 

g) der Gemeinsame Runderlass zum öffentlichen Auftragswesen (Vergabeerlass) des Hessischen 

Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung vom 27. Juni 2016, zuletzt 

geändert durch Erlass vom 26. 3. 2019 
 

h) die Hessische Stadtordnung (HGO) 
 

i) Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Stadt 

(GemHVO 2016) 
 

j) die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A 2019) 
 

k) die Verdingungsordnung für Leistungen, Abschnitt 1 (VOL/A 2009) 
 

l) die Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure (Honora-

rordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI) vom 10. Juli 2013 
 

m) das Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für re-

gelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Arbeitnehmer-

Entsendegesetz) vom 20. April 2009  
 

n) das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz) vom 11. August 

2014, zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2739) geändert 
 

o) Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung (Schwarzarbeitsbekämp-

fungsgesetz) vom 23.04.2004;  zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 

(BGBl. I S. 2739) geändert 
 

p) Gesetz über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen (Verpflichtungsgesetz) vom 

02.03.1974  

 

 

3. Wertgrenzen 

 

Die in dieser Geschäftsordnung festgelegten Wertgrenzen verstehen sich ohne Umsatzsteuer 

(Nettobeträge). Die genannten Beträge sind zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Geschäfts-

ordnung gültig. Da eine Anpassung z.B. der Wertgrenzen für die beschränkte Ausschreibung 

und freihändige Vergabe nicht ausgeschlossen werden kann, haben sich die Mitarbeiter der 

Stadt zu vergewissern, dass die Werte nicht geändert worden sind.  

 

Die Wertgrenzen für die einzelnen Vergaben entsprechen den derzeit gültigen Werten des 

Runderlasses des Hess. Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung. Soll-



Stadt Neu-Anspach: GO-Vergabe                                                                                                                       Stand: 08.10.2020 

 

 

 

 
 

  Seite 3 

ten diese Wertgrenzen geändert werden, ändern sich automatisch die Wertgrenzen dieser Ge-

schäftsordnung.   

 

4. Grundsätze der Vergabe 

 

4.1 In allen Vergabeverfahren können soziale und umweltbezogene Aspekte sowie Aspekte der 

Qualität und der Innovation berücksichtigt werden.  

 

4.2 Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berück-

sichtigen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fach-

gebiet (Fachlose) zu vergeben, es sei denn, wirtschaftliche oder technische Gründe erfordern 

eine gemeinsame Vergabe.  

 

4.3 Spätestens ab dem 18.10.2018 sind für das gesamte Vergabeverfahren für das Senden, Emp-

fangen, Weiterleiten und Speichern von Daten grundsätzlich elektronische Mittel zu verwenden. 

Die elektronischen Mittel müssen allgemein verfügbar, nichtdiskriminierend und mit allgemein 

verbreiteten Geräten und Programmen kompatibel sein.  

 

4.4 Das Vergabeverfahren ist von Beginn an fortlaufend zu dokumentieren. Die Dokumentation 

umfasst alle Informationen, die für die Begründung von Entscheidungen auf jeder Stufe des Ver-

fahrens erforderlich sind. Hierzu ist u.a. ein Vergabevermerk zu verfassen, der mindestens die in § 

8 Abs. 2 VgV aufgeführten Angaben enthält.  

 

4.5 In allen Vergabeangelegenheiten ist jederzeit ein hohes Maß an Vertraulichkeit zu wahren. Die 

zuständigen Stellen und Ämter sind gehalten, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, 

dass unbefugte Dritte von Kostenermittlungen und Firmenangeboten sowie von Informationen 

über Firmen oder deren Angebote keine Kenntnis erhalten können.  

 Interessenkonflikte i.S.d. § 6 VgV sind zu vermeiden.  

 

4.6 Sind Leistungen, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden, Gegenstand der Aus-

schreibung, muss die Stadt von den Bietern, die zur Auftragsvergabe vorgesehen sind, eine Ta-

riftreueerklärung nach § 4 HVTG verlangen. Des Weiteren haben Bieter und Bewerber eine Min-

destlohnerklärung nach § 6 HVTG abzugeben. Werden vorgenannte Erklärungen auch auf 

Nachforderung nicht vorgelegt, sind die Angebote von der weiteren Wertung auszuschließen. 

Auf die Vorlage entsprechender Nachweise kann nach pflichtgemäßem Ermessen verzichtet 

werden, wenn der Auftragswert unter 10.000.- € liegt. Die Stadt hat sich in den jeweiligen Ver-

tragsbedingungen Möglichkeiten für Nachweise und Kontrollen nach § 9 HVTG vorzubehalten. 

Zudem haben sich die Bieter zu verpflichten, von ihren Nachunternehmern entsprechende Er-

klärungen vorlegen und Auskunfts- und Prüfungsrechte einräumen zu lassen. Muster der Tarif-

treue- und Mindestentgelterklärung sowie Vorschläge für vertragliche Regelungen finden sich 

bei der HAD.  

 

4.7 Bei Aufträgen ab 30.000.- € muss die Stadt zur Feststellung der Eignung vor Zuschlagserteilung 

einen Gewerbezentralregisterauszug nach § 150a GewO über den ausgewählten Bieter anfor-

dern, Ziff. 3.2 des Gemeinsamen Runderlasses, § 19 Abs. 4 MiLoG. Eine Eigenerklärung bzw. 

Selbstauskunft ist nicht ausreichend.  

 

4.8 Für die Dokumentation der Vergabeverfahren und beim Einsatz von Formularen können DV-

gestützte Verfahren eingesetzt werden.  

 

5. Zuschlagserteilung 

 

5.1 Zuständig für die Erteilung der Zuschläge sind bei Vergaben   
 

 

a) bis 5.000 €  die Sachbearbeitungen 
 

b) bis 10.000 €   die Amtsleitungen  
 

c) bis 50.000 €   der/die Bürgermeister/in 
 

d) über 50.000 €  der Magistrat  
 

 

5.2 Vorgenannte Wertgrenzen gelten auch für die Entscheidung 
 

- über die Aufhebung von Ausschreibungen 
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- über Nachtrags- und Änderungsangebote 

 

6. Auftragserteilung 

 
6.1 Bei einem Auftragswert bis 1.000.- € können Aufträge grundsätzlich auch mündlich erteilt wer-

den.  
 

6.2 Zuständig für die Unterzeichnung des Auftragsschreibens /der Vertragsurkunde   sind: 
 

a) bei Aufträgen bis 2.500 €  der/die jeweils zuständige Sachbearbeiter/in 
 

b) bei Aufträgen bis 100.000 €   die Amtsleitungen  
 

c) bei Aufträgen bis 250.000 €  der/die Bürgermeister/in 
  

d) bei Aufträgen über 250.000 € der Magistrat  

 

6.3 Die Bestimmungen der Hauptsatzung über Verträge mit Mitgliedern der städtischen Organe 

gem. § 77 Abs. 2 HGO bleiben unberührt und sind zu beachten. 

 

7. Nachtragsleistungen 

 

Durch eine ordnungsgemäße und objektbezogene Leistungsbeschreibung sind Anzahl und Um-

fang von Nachtragsangeboten so gering wie möglich zu halten. 

 

7.1 Nachtragsangebote sind von der fachlich zuständigen Stelle anhand der zugehörigen Kalkula-

tionsunterlagen (gemeinsam mit dem Auftragnehmer) zu prüfen. Dafür steht ggf. auch die von 

dem Auftragnehmer in verschlossenem Umschlag vorgelegte Urkalkulation zur Verfügung, de-

ren Vorlage nach § 16 Abs. 2 HVTG von dem Bieter vor Auftragsvergabe verlangt werden kann. 

Diese darf nur in Anwesenheit des Auftragnehmers oder eines von ihm Beauftragten geöffnet 

und eingesehen werden. Die Urkalkulation wird danach wieder verschlossen und zur Vergabe-

akte genommen. 

 

Wenn mit den Auftragnehmern keine Einigung über die Nachtragspreise herbeigeführt wird, 

kann auch die Preisprüfungsstelle beim Regierungspräsidium Darmstadt eingeschaltet werden. 

 

7.2 Nachtragsangebote sind von der fachlich zuständigen Stelle eingehend schriftlich zu begrün-

den. Soweit dadurch die bereitgestellten Haushaltsmittel überschritten werden, ist vor Auf-

tragserteilung in Abstimmung mit der Finanzverwaltung die Genehmigung einer überplanmäßi-

gen/ außerplanmäßigen Ausgabe unter Darlegung eines Deckungsvorschlags  zu beantragen. 

 

7.3 Nachtragsleistungen sollen erst ausgeführt werden, wenn über das Nachtragsangebot ent-

schieden ist. Für die Entscheidung über Nachtragsaufträge gelten unter Berücksichtigung des 

Hauptauftrages dieselben Wertgrenzen und dasselbe Verfahren wie beim Hauptauftrag. 

 

Soweit für einen Auftrag mehrere Nachtragsangebote notwendig werden sollten, gilt zur Be-

stimmung der Wertgrenze die Summe aller Nachtragsangebote. 

  
7.4 Unverzüglich nach Bekanntwerden, spätestens vor Auszahlung des Schlussrechnungsbetrages, 

sind Kostenüberschreitungen von über 50.000 € vom Magistrat zu genehmigen. 

 

Ansonsten sind: 

 

1. Bei Aufträgen von 10.000,00 € bis 50.000,00 €  

 

Überschreitungen über 10% bis zu 25% der ursprünglichen Auftragssumme von der/dem zustän-

digen Amtsleiter, Überschreitungen von über 25% der ursprünglichen Auftragssumme von 

der/dem Bürgermeister/in 

 

 

2. bei Aufträgen über 50.000,00 € 

 

Überschreitungen über 10% bis zu 25% der ursprünglichen Auftragssumme von der/ dem Bür-

germeister/in und 
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Überschreitungen von über 25% der ursprünglichen Auftragssumme vom Magistrat 

 

zu genehmigen. 

 

8. Vertragsänderungen 

 

 Wesentliche Änderungen des erteilten Auftrags erfordern ein neues Vergabeverfahren. Wesent-

lich sind Änderungen, die dazu führen, dass sich der Auftrag erheblich von dem ursprünglich 

vergebenen Auftrag unterscheidet. Einzelheiten hierzu sind in § 132 GWB beschrieben. Eine Än-

derung ist unwesentlich, wenn der Wert der Änderung den Schwellenwert für eine EU-weite 

Vergabe nicht übersteigt und bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen nicht mehr als 10 % und 

bei Bauleistungen nicht mehr als 15 % des ursprünglichen Auftragswerts beträgt. Bei mehreren 

aufeinander folgenden Änderungen ist der Gesamtwert der Änderungen maßgeblich. 

 Eine wesentliche Änderung kann zu einer Kündigung des Auftrags nach § 133 GWB berechti-

gen.  

 

9. Aufbewahrungszeiten für Angebots- und Vergabeunterlagen 

 

Die Dokumentation, der Vergabevermerk sowie die Angebote und sonstigen Vergabeunterla-

gen sind bei Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte fünf Jahre bis nach dem Ende der 

Laufzeit des Vertrags aufzubewahren, um der Revision/dem Rechnungsprüfungsamt eine Prü-

fung zu ermöglichen, mindestens aber drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags, § 8 Abs. 4 VgV. Bei 

Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte sind die gesamten Unterlagen bei Inanspruch-

nahme der Vergabefreigrenzen nach dem HVTG zehn Jahre nach Abschluss der Beschaffung 

aufzubewahren, § 15 Abs. 4 HVTG.  

 

10. Ausschluss und Wiederzulassung von Bewerbern und Bietern 

 

10.1 Die Stadt Neu-Anspach schließt sich der bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main einge-

richteten zentralen „Melde- und Informationsstelle für Vergabesperren“ an. Die dazu vom Land 

Hessen erlassene Vergaberichtlinie zu § 55 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung (Gemeinsamer 

Runderlass vom 29. Juli 1997 in der überarbeiteten Fassung vom 24.11.2015, StAnz. 52/2015, S. 

1375) ist sinngemäß anzuwenden. 

 

10.2  Bei geplanten Vergaben mit einem Wert über  

 - 15.000 € für Dienstleistungsaufträge 

 - 25.000 € für Lieferaufträge und  

 - 50.000 € für Bauaufträge  ist vor der Vergabe (bei Beschränkten Ausschreibungen und 

Freihändigen Vergaben vor Versand der Verdingungsunterlagen) bei der Melde- und Informa-

tionsstelle formlos nachzufragen, ob die für die Vergabe in Aussicht genommene/n Fir-

ma/Firmen bei anderen Körperschaften vom Wettbewerb ausgeschlossen ist/sind. Sollte eine 

bestehende Vergabesperre mitgeteilt werden, ist seitens der Stadt hinsichtlich der Zuverlässig-

keit des Bewerbers oder Bieters eine eigene Ermessensentscheidung zu treffen; die Gründe sind 

im Vergabevermerk zu dokumentieren.  

 

10.3 Über den Ausschluss von Bewerbern und Bietern wegen schwerer Verfehlungen, die ihre Zuver-

lässigkeit in Frage stellen, sowie über deren Wiederzulassung entscheidet der Magistrat. 

 

11.  Controlling  

 

11.1 Nach der Vergabe von Aufträgen ab einem Auftragswert von 15.000 € geben die Dienststellen 

der Stadt in den Fällen von beschränkten Ausschreibungen ohne Interessenbekun-

dungsverfahren und freihändigen Vergaben ohne Interessenbekundungsverfahren für die Dau-

er von drei Monaten ihren Namen und Anschrift, den Namen des Auftragnehmers und den Auf-

tragsgegenstand in der HAD bekannt (§ 15 Abs. 3 HVTG). Im Fall der Vergabe von Bauleistun-

gen ist zusätzlich noch der Ort der Ausführung bekanntzugeben. Dies gilt nicht bei Vergabever-

fahren, die der Geheimhaltung unterliegen. Soweit es sich bei dem beauftragten Unternehmen 

um eine natürliche Person handelt, ist deren Einwilligung einzuholen oder die Angabe des Na-

mens zu anonymisieren. Bei Vergaben oberhalb des Schwellenwerts erfolgt über jeden verge-

benen Auftrag eine Bekanntmachung.  

 

11.2 Ergeben sich Anhaltspunkte für eine wettbewerbsbeschränkende Absprache oder andere 

wettbewerbswidrige Handlungen bei Bewerbern oder Bietern, sind eigene Ermittlungen selbst im 
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Rahmen der Angebotsprüfung zur Sicherung der Ermittlungsverfahren zu unterlassen. Die Er-

kenntnis haben die Fachbereiche/-ämter dem/der  Bürgermeister/in unverzüglich mitzuteilen, 

der/ die – ggf. nach Rücksprache mit dem Magistrat - die Weiterleitung an die Landeskartellbe-

hörde und nachrichtlich an die Oberfinanzdirektion Frankfurt veranlassen. 

 

11.3 Statistik 

 

11.3.1 Die Stadt übermittelt für vergebene Aufträge oberhalb der EU-Schwellenwerte dem Bun-

desministerium für Wirtschaft und Energie über das Regierungspräsidium Darmstadt – VOB-Stelle 

(vobstelle@rpda.hessen.de ) bis zum 01. Juni eines Jahres eine jährliche statistische Aufstellung 

der im Vorjahr vergebenen Aufträge, und zwar getrennt nach Liefer-, Dienstleistungs- und Bau-

aufträgen. Die Aufstellung enthält die Zahl und den Wert der vergebenen Aufträge und ist auf-

geschlüsselt nach den jeweiligen Vergabeverfahren, nach Waren, Dienstleistungen und Bauar-

beiten nach CPV und nach der Staatsangehörigkeit des Bieters, an den der Auftrag erteilt wur-

de.  Die dafür erforderlichen Formulare werden von der Hessischen Ausschreibungsdatenbank 

(HAD) zur Verfügung gestellt.  

 

11.3.2 Nach Inkrafttreten der §§ 1-6 der Vergabestatistikverordnung übermittelt die Stadt nach Zu-

schlagserteilung an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: 

 

11.3.2.1 bei Vergaben oberhalb des Schwellenwerts die in § 3 der Vergabestatistikverordnung genann-

ten Daten gemäß der dort genannten Anlagen 

 

11.3.2.2  bei Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte ab einem Auftragswert von 25.000.- € mindes-

tens die folgenden Daten: 

 - Postleitzahl des jeweiligen Auftraggebers 

 - die Verfahrensart, differenziert nach öffentlicher Ausschreibung, beschränkter Ausschreibung, 

freihändiger Vergabe oder sonstiger Verfahrensart 

 - Auftragswert 

 - Art und Menge der Leistung, soweit quantifizierbar 

 

 Die Datenübermittlung erfolgt verschlüsselt. Den zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden ist 

die Möglichkeit zur Einsicht in die Protokolldaten betreffend die Übermittlung der Daten einzu-

räumen.  

 

 

II. Vergabeverfahren zur Beschaffung von Bauleistungen oberhalb des EU-Schwellenwerts 

 

 Die Vergabe von Bauleistungen (VOB) verläuft in 11 Schritten, für die - ergänzend zu den in Ziffer 

1.2 aufgeführten Rechtsgrundlagen – das Nachfolgende für den internen Verfahrensablauf ge-

regelt wird. 

 

1. Erster Schritt: Bedarfsermittlung 

 

1.1 Für alle Beschaffungen und Investitionen mit öffentlichen Mitteln sind stets die Grundsätze der 

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten. Die Bedarfsermittlung darf sich allein an den 

Belangen der Stadt orientieren.  

 

1.2  Bei der Vergabe von Bauleistungen sind zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und zum 

schonenden Umgang mit den Gütern der Natur die Grundsätze der Umweltfreundlichkeit und 

Umweltverträglichkeit sowie der Abfallvermeidung und –verwertung zu beachten. 

 

1.3 Formeller Beginn der Ausschreibung 

 

 Ausschreibungen sind erst vorzunehmen, wenn die Planung abgeschlossen, die Vergabeunter-

lagen einschließlich aller Eignungs- und Zuschlagskriterien fertig gestellt sind, die Haushaltsmittel 

zur Verfügung stehen und die Leistung aus Sicht der Stadt innerhalb der angegebenen Frist 

ausgeführt bzw. innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung begonnen werden 

kann. 

 

2. Zweiter Schritt: Ermittlung des voraussichtlichen Auftragswertes 
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2.1 Für die Wahl des richtigen Vergabeverfahrens ist eine korrekte Kostenkalkulation von zentraler 

Bedeutung. Bei der Kostenkalkulation sind die einschlägigen Vorschriften (z.B. DIN 276) zu be-

achten, ebenso die Berechnungsvorschriften nach der Vergabeverordnung (VgV). Bei der 

Schätzung ist vom Gesamtwert (Summe aller Lose) der vorgesehenen Bauleistung auszugehen. 

Daneben ist der geschätzte Gesamtwert aller Liefer- und Dienstleistungen zu berücksichtigen, 

die für die Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind und von der Stadt zur Verfügung ge-

stellt werden. Die Kalkulation ist zu dokumentieren und in die Akten aufzunehmen. Etwaige Op-

tionen oder Vertragsverlängerungen sind ebenfalls zu berücksichtigen.  

 

2.2 Die Stückelung zusammenhängender Bauleistungen ist unzulässig, es sei denn, es liegen objekti-

ve Gründe dafür vor. Bei längerfristigen Verträgen (Unterhaltungs-, Wartungsverträge u.ä.) be-

stimmt sich die Wertgrenze nach dem Gesamtbetrag des Abschlusses. 

 

3. Dritter Schritt: Wahl der Vergabeart 

 
 

3.1 Der Stadt stehen das offene und das nichtoffene Verfahren, dem immer ein Teilnahmewettbe-

werb vorausgehen muss, nach ihrer Wahl zur Verfügung. Darüber hinaus können Aufträge im 

Verhandlungsverfahren, im wettbewerblichen Dialog oder in der Innovationspartnerschaft ver-

geben werden.  

 

3.2 Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb und wettbewerblicher Dialog 

 

 Diese Vergabearten sind unter den in § 3a EU Abs. 2 VOB/A genannten Voraussetzungen mög-

lich.  

 

3.3 Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 

 

 Diese Vergabeart ist unter den in § 3a EU Abs. 3 VOB/A genannten Voraussetzungen möglich.  

 

3.4 Die Stadt kann eine Innovationspartnerschaft mit dem Ziel der Entwicklung einer innovativen 

Leistung und deren anschließenden Erwerb eingehen. Der Bedarf darf nicht durch bereits auf 

dem Markt verfügbare Bauleistungen befriedigt werden können.  

 

4. Vierter Schritt: Losweise Vergabe  

 

4.1 Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet 

(Fachlose) zu vergeben. Sofern wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern, dürfen 

mehrere Teillose bzw. Fachlose zusammen vergeben werden. Die ausnahmsweise Zusammen-

fassung von Teillosen und Fachlosen muss auf den konkreten Einzelfall abstellen und ist im 

Vergabevermerk zu begründen. Dabei genügt nicht ein globaler Hinweis auf allgemeine wirt-

schaftliche oder technische Vorteile; es müssen vielmehr einzelfallbezogene Gründe vorliegen. 

 

4.2 Wenn Angebote für mehrere oder alle Lose abgegeben werden können, kann die Zahl der 

Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann, auf eine Höchstzahl begrenzt werden. Die 

Kriterien hierfür sind in der Bekanntmachung anzugeben. Hier ist auch anzugeben, wenn sich 

die Stadt vorbehalten wollen, mehrere oder alle Lose an einen einzigen Bieter zu vergeben; 

dann ist darauf hinzuweisen, welche Lose oder Losgruppen kombiniert werden können.  

 

4.3 Für Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten soll in jedem Jahr eine Gesamtausschreibung durch-

geführt werden. Der Auftrag soll – soweit möglich – für das ganze Jahr vergeben werden. Die 

Arbeiten sollen in verschiedene Lose aufgeteilt werden.   

 

5. Fünfter Schritt: Leistungsbeschreibung 

 

5.1 Eine ordnungsgemäße, objektbezogene Leistungsbeschreibung ist Voraussetzung für 
 

- die zuverlässige Bearbeitung der Angebote durch die Bieter, 
. 

- die zutreffende Wertung der Angebote und die richtige Vergabeentscheidung, 
 

- die reibungslose und technisch einwandfreie Ausführung der Leistung, 
 

- die vertragsgemäße und regelgerechte Abrechnung. 
 

Die gedankliche Vorwegnahme der Herstellung des Werkes ist hierzu unerlässlich. 
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5.2 Für alle Vergaben ist die Leistung deshalb auf der Grundlage einer abgeschlossen Planung so 

eindeutig und erschöpfend zu beschreiben, dass sie für alle Unternehmen im gleichen Sinn ver-

ständlich ist und die Angebote miteinander verglichen werden können. Die Leistungsbeschrei-

bung muss im Einklang mit der VOB (§ 7 – 7c EU VOB/A in Verbindung mit Ziffer  0 „Hinweise für 

das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ der VOB/C), mit der entsprechenden Richtlinie des 

„Vergabehandbuches für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes im Zuständigkeitsbe-

reich der Finanzbauverwaltungen (VHB)“ und mit dem tatsächlichen Bedarf stehen (z.B. keine 

Scheinpositionen, keine Überdimensionierungen und keine unzutreffenden Mengenangaben). 

Idealerweise wird für die Erstellung der Leistungsbeschreibung das Standardleistungsbuch ver-

wendet.  

 Fabrikatsvorgaben oder Leitfabrikate sind grundsätzlich zu vermeiden, für ihre ausnahmsweise 

Verwendung gilt § 7 EU Abs. 2 VOB/A. Bedarfspositionen oder Wahlpositionen sind grundsätzlich 

nicht in die Leistungsbeschreibung aufzunehmen. 

 

5.3 Wenn ein Bieter oder ein Bewerber vor der Einleitung des Vergabeverfahrens die Stadt Neu-

Anspach beraten oder sonst unterstützt hat (z.B. mit der Planung, Massenermittlung, Aufstellung 

von Leistungsbeschreibungen o.ä.), kann dieser Bieter oder Bewerber ausgeschlossen werden, 

wenn keine andere Möglichkeit besteht, den Gleichbehandlungsgrundsatz zu wahren. Vor ei-

nem Ausschluss gibt die Stadt den Bietern oder Bewerbern die Gelegenheit, nachzuweisen, 

dass ihre Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens den Wettbewerb nicht verzer-

ren kann. Die Stadt hat sicherzustellen, dass der Wettbewerb durch die Teilnahme dieses Bieters 

oder Bewerbers nicht verfälscht wird (§ 7 VGV). Die Dienststelle kann mit einem Berater bzw. 

Planer vertraglich vereinbaren, dass dieser sich an einem nachfolgenden Vergabeverfahren 

nicht als Bewerber oder Bieter beteiligen wird. 

     

5.4 Werden Leistungsbeschreibungen von Architektur- oder Ingenieurbüros erstellt,   
 

- sind die Büros auf die Einhaltung der vergaberechtlichen Vorschriften zu verpflichten und zu 

überwachen, 
 

- sind die Leistungsbeschreibungen - zumindest stichprobenweise - darauf zu überprüfen, ob 

sie den obigen Anforderungen entsprechen. 

 

5.5 Bei der Beschaffung energieverbrauchsrelevanter Waren, technischer Geräte oder Ausrüstun-

gen ist § 8c EU VOB/A zu beachten.  

 

6. Sechster Schritt: Vergabe- und Vertragsunterlagen 

  

6.1 Die Vergabeunterlagen bestehen in der Regel aus dem Anschreiben, den Teilnahmebedingun-

gen einschließlich Angabe der Eignungs- und Zuschlagskriterien und den Vertragsunterlagen 

(Leistungsbeschreibung und Vertragsbedingungen). Das Anschreiben muss die nach Anhang V 

Teil C der Richtlinie 2014/24 EU geforderten Informationen enthalten, sofern sie nicht bereits be-

kannt gemacht wurden.  

 

6.2 Den Vergabe- und Vertragsunterlagen sind die Einheitlichen Vertragsmuster – EVM – und die 

einheitlichen Formblätter – EFB – des „Vergabehandbuches für die Durchführung von Bauauf-

gaben des Bundes im Zuständigkeitsbereich der Finanzbauverwaltungen (VHB)“ oder des 

„Handbuchs für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau 

(HVA B-StB)“ zugrunde zu legen, soweit sie für kommunale Vergaben zutreffen. Es können – so-

weit einschlägig – auch die einheitlichen Muster nach dem HVTG, veröffentlicht in der HAD, 

verwendet werden. Die allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Bauleistungen 

(VOB/B) sind zum Vertragsgegenstand zu machen.  

 

6.3 Das Hinzufügen eigener Bedingungen beauftragter Architektur- und Ingenieurbüros ist wegen 

der Gefahr von Wiederholungen sowie unterschiedlicher und damit widersprüchlicher Formulie-

rungen in der Regel zu vermeiden. Darauf sind die Büros bei Abschluss des Architekten- bzw. In-

genieurvertrages hinzuweisen. 

 

 

7.  Siebter Schritt: Festlegung der Fristen, Bekanntmachung 

 

7.1 Bei einem offenen Verfahren beträgt die Angebotsfrist mindestens 35 Tage, gerechnet ab dem 

Tag nach Absendung der Bekanntmachung. Diese Frist verkürzt sich um 5 Tage, wenn eine 
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elektronische Übermittlung der Angebote akzeptiert wird. Werden die Vergabeunterlagen nicht 

vollständig elektronisch zur Verfügung gestellt, wird die Frist um 5 Tage verlängert.  

 Bei Dringlichkeit oder im Fall der Bekanntmachung einer Vorinformation kann die Frist auf min-

destens 15 Tage abgekürzt werden. 

 

7.2 Beim nicht offenen Verfahren und beim Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb be-

trägt die Frist für die Abgabe der Teilnahmeanträge mindestens 30 Tage, gerechnet ab dem 

Tag nach Absendung der Bekanntmachung. Bei Dringlichkeit kann die Bewerbungsfrist auf 

mindestens 15 Tage abgekürzt werden. 

  

Die Angebotsfrist beträgt mindestens 30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach Absendung der 

Aufforderung zur Angebotsabgabe. Die Angebotsfrist kann um 5 Tage gekürzt werden, wenn 

eine elektronische Übermittlung der Angebote akzeptiert wird. Im Fall der Bekanntmachung ei-

ner Vorinformation oder der Dringlichkeit kann die Frist auf 10 Tage verkürzt werden.  

 Beim Verhandlungsverfahren ohne Vergabebekanntmachung ist eine Mindestfrist von 10 Tagen 

für die Abgabe der Angebote vorzusehen.  

 

7.3 Falls die Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in nicht übersandte 

Unterlagen erstellt werden können, sind längere Fristen festzulegen. Gleiches gilt, wenn rechtzei-

tig angeforderte Zusatzinformationen nicht spätestens 6 – bei einem dringlichen Verfahren 4 - 

Tage vor Ablauf der Angebotsfrist zur Verfügung gestellt werden können oder wenn an den 

Vergabeunterlagen wesentliche Änderungen vorgenommen werden.  

 

7.4 Beim Wettbewerblichen Dialog und bei Innovationspartnerschaften beträgt die Frist für den 

Eingang der Teilnahmeanträge mindestens 30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach Absendung 

der Bekanntmachung.  

 

7.5 Im Interesse einer zügigen Projektbearbeitung ist bei der Festlegung der Bindefrist zu beachten, 

dass diese so kurz wie möglich und nicht länger bemessen wird, als für eine zügige Prüfung und 

Wertung der Angebote benötigt wird. Im Baubereich soll eine längere Bindefrist als 60 Kalender-

tage nur in begründeten Fällen festgelegt werden. Das Ende der Bindefrist ist durch Angabe des 

Kalendertages zu bezeichnen (§ 10a EU Abs. 9 VOB/A).  

 

 Bekanntmachung;  

 

7.6 Jede Auftragsbekanntmachung erfolgt über die Hessische Ausschreibungsdatenbank – HAD. 

Hier ist zu beachten, dass auf der Vergabeplattform die Option gewählt wird, dass die Be-

kanntmachung an das Europäische Amtsblatt weitergeleitet wird.  

 

7.7 Ziel der Veröffentlichung ist es, einen ausreichend großen Kreis von Bewerbern anzusprechen. 

Deshalb sind möglichst auch in den für die jeweilige Leistung in Frage kommenden Submissions-

blättern, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken, der jeweiligen Homepage, regionalen und 

überregionalen Tageszeitungen u.ä. Hinweise auf die Bekanntmachung zu geben. An diese Or-

gane wird die Bekanntmachung erst dann gesendet, wenn die Bekanntmachung im elektroni-

schen Amtsblatt der EU erschienen ist oder 48 Stunden nach Zugang der Bestätigung über den 

Eingang der Bekanntmachung im EU-Amtsblatt vergangen sind.  

 

Diese Hinweise sollten folgende Mindestangaben enthalten: 
 

- Name und Anschrift der Stadt als Auftraggeber (Vergabestelle) 
 

- Art des Auftrags und der Leistung sowie Ort der Ausführung 
 

- Ausführungsfrist und -ort 
 

- Name und Anschrift der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert und eingesehen 

werden können, 
 

- Im Übrigen: Hinweis auf die Veröffentlichungsorgane, in denen der Volltext nachgelesen 

werden kann. 

 

7.8 In der Bekanntmachung sind neben den Eignungskriterien auch die Zuschlagskriterien und de-

ren Gewichtung sowie etwaige Berechnungsformeln anzugeben.  
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7.9 In der Bekanntmachung ist weiter anzugeben, ob Nebenangebote zugelassen werden. Hierzu 

sind Mindestanforderungen, die die Nebenangebote erfüllen müssen, festzulegen. Die Zu-

schlagskriterien sind so festzulegen, dass sie sowohl auf Hauptangebote als auch auf Nebenan-

gebote anwendbar sind. Auch der Preis kann das alleinige Zuschlagskriterium sein. Fehlt eine 

Angabe in der Bekanntmachung, sind Nebenangebote nicht zugelassen.  

 

8.  Achter Schritt: Versand und Rücklauf der Vergabeunterlagen 

 

8.1 Die Vergabeunterlagen sind von einer bekanntzugebenden Stelle für alle Bewerber und Bieter 

barrierefrei im Internet herunterzuladen, z.B. auf der Homepage oder bei Vergabeportalen. 

 

8.2 Solange die technischen Vorkehrungen für eine ausschließlich elektronische Vergabe nicht 

geschaffen sind, kann die Übermittlung der Angebote und Teilnahmeanträge postalisch, per 

Fax oder auf anderem geeignetem Weg verlangt werden.  

 

8.3 Eingehende Teilnahmeanträge/Angebote dürfen nicht geöffnet werden, sondern sind auf dem 

ungeöffneten Umschlag mit einem Eingangsdatumstempel und der Uhrzeit des Eingangs zu ver-

sehen und unmittelbar und unverzüglich der für die Durchführung des Eröffnungstermins zustän-

digen Stelle zuzuleiten. Dort sind sie bis zum Eröffnungstermin unter Verschluss aufzubewahren. 

Bei elektronisch übermittelten Teilnahmeanträgen/Angeboten ist dies durch entsprechende 

technische Lösungen und durch Verschlüsselung sicherzustellen. Dritten darf bis zum Eröffnungs-

termin keine Kenntnis von den vorliegenden Angeboten gegeben werden; Dritte sind auch 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt bzw. des beauftragten Planungsbüros.   

 

Bewerberauswahl bei Verfahren mit Teilnahmewettbewerb 

 

8.4 Vorgezogene Eignungsprüfung bei Vergabeverfahren mit Teilnahmewettbewerb: 

 

 Die Eignungskriterien dürfen ausschließlich folgende Aspekte betreffen:  

 

 - 1. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung 

 - 2. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

 - 3. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

 

 Bei der Festlegung der Eignungskriterien sind die §§6 – 6d EU VOB/A zu beachten. Eignungskrite-

rien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und zu diesem in einem ange-

messenen Verhältnis stehen. Sie sind in der Bekanntmachung aufzuführen.  

 

 Der Nachweis der Eignung kann durch eine Präqualifizierung erbracht werden. Sofern keine 

Präqualifikation vorliegt, können zum Nachweis der Eignung Unterlagen angefordert werden; 

dabei sind vorrangig Eigenerklärungen zu verlangen. Als vorläufiger Beleg der Eignung ist die 

Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung zu akzeptieren. Vor Auftragsvergabe 

hat in diesem Fall der Bieter auf Aufforderung die geforderten Nachweise beizubringen. Die 

Stadt greift hierbei auf das Informationssystem e-Certis zurück und verlangt in erster Linie die Ar-

ten von Bescheinigungen und dokumentarischen Nachweisen, die von e-Certis abgedeckt 

sind. 

 

8.5 Auswahl unter den geeigneten Bewerbern 

 

 Die Stadt kann die Zahl der geeigneten Bewerber begrenzen. Beim nicht offenen Verfahren 

muss die Mindestzahl 5, bei den anderen Verfahrensarten 3 betragen, sofern eine ausreichende 

Anzahl an Bewerbern vorhanden ist.  

 

 Die ausgewählten Bieter fordert die Stadt dann zeitgleich zur Abgabe eines Angebots bzw. zur 

Teilnahme an Verhandlungen oder am Dialog auf, wobei ggf. in dem Anschreiben ein Hinweis 

auf die elektronische Adresse, unter der die Vergabeunterlagen erhältlich sind, aufgeführt ist. 

 

 Es gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz, wonach insbesondere der Wettbewerb nicht auf Be-

werber beschränkt werden darf, die in bestimmten Regionen oder Orten ansässig sind.  

 

Im Interesse einer angemessenen Beteiligung sollen kleine und mittlere Unternehmen in geeig-

netem Umfang zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Bei der Festlegung der Bieterkreise 
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ist im Übrigen ein besonderes Augenmerk auf die Nachvollziehbarkeit der Auswahl und der ihr 

zugrunde liegenden Kriterien zu legen. 

 

In jeder Phase der Bewerberauswahl muss erkennbar sein, welcher Mitarbeiter für die Aufnahme 

und/oder Streichung einzelner Bewerber verantwortlich zeichnet. Zu diesem Zweck sind im Ver-

gabevermerk die ggf. durchgestrichenen Bewerbernamen durch Unterschrift zu bestätigen. 

 

9. Neunter Schritt: Öffnungstermin / Angebotssicherung 

 

Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern der Stadt gemeinsam an einem 

Termin unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. Bieter sind nicht zugelassen, § 

14 EU Abs. 1 VOB/A. Über den Öffnungstermin ist eine Niederschrift in Schriftform oder in elektro-

nischer Form zu fertigen.  

 

Im offenen und nicht offenen Verfahren stellt die Stadt den Bietern die Informationen nach § 14 

EU Abs. 3 Nr. 1 lit. a-d VOB/A unverzüglich elektronisch zur Verfügung.  

 

10. Zehnter Schritt: Prüfung und Wertung der Angebote 

 

10.1 Das Ergebnis der formalen, rechnerischen und fachlichen Prüfung ist von dem zuständigen 

Sachbereich / Eigenbetrieb bzw. von dem beauftragten Planungsbüro zu dokumentieren. Da-

bei sind Auffälligkeiten bzw. Prüfungsfeststellungen zu vermerken. 

 

10.2 Beim offenen Verfahren ist zunächst die Bietereignung zu prüfen. Für diese Prüfung und für die 

zulässigen Eignungsnachweise gelten Ziffern 8.4 und 8.5 entsprechend. Die technische und wirt-

schaftliche Prüfung kann zuerst erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass die Prüfung der Eignung 

und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen anschließend unparteiisch und transparent er-

folgt. 

 

10.3 Notwendige Aufklärungen, um Zweifel über die Angebote oder die Bieter auszuräumen, sind 

stets mindestens von zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Stadt bzw. im Falle der Beauf-

tragung von Architektur- und Ingenieurbüros mindestens von einem Vertreter oder einer Vertre-

terin des Büros und einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin der Stadt zu führen. Das Ergebnis 

dieser Aufklärungen ist zu dokumentieren. Außerhalb von Verhandlungsverfahren, dem wett-

bewerblichen Dialog und Innovationspartnerschaften sind Verhandlungen der Angebote unzu-

lässig. 

 

10.4 Erklärungen und Nachweise, die auf Anforderung der Stadt bis zum Ablauf der Angebotsfrist 

nicht vorgelegt wurden, sind nachzufordern. Werden die Erklärungen oder Nachweise nicht in-

nerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszuschließen. Die fehlenden Erklärungen oder 

Nachweise sind spätestens innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auf-

traggeber vorzulegen. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Aufforderung durch 

den Auftraggeber (§ 16a EU VOB/A). 

 

10.5 Auf der Grundlage des Ergebnisses der formalen, rechnerischen und fachlichen Angebotsprü-

fung ist die Angebotswertung vorzunehmen. Das Wertungsergebnis und der sich daraus erge-

bende Vergabevorschlag ist schriftlich zu begründen und in den Vergabevermerk aufzuneh-

men. Das gilt auch im Falle einer notwendigen Aufhebung der Ausschreibung. 

 

10.6 Wird die Auswertung mit Hilfe einer Punktebewertung vorgenommen, darf die entsprechende 

Bewertungsmatrix nicht erst nach Kenntnis der Angebote erstellt werden. Außerdem muss 

nachvollziehbar erkennbar sein, auf Grund welcher wesentlichen Erwägungen die Bewertung 

und Einstufung der Bewertungsinhalte und damit die Punkteverteilung projektbezogen vorge-

nommen wurde. 

 

10.7 Werden die formale, rechnerische und fachliche Prüfung sowie die Angebotswertung einschl. 

des Vergabevorschlages von beauftragten Architektur- oder Ingenieurbüros vorgenommen, 

sind diese – zumindest stichprobenartig – zu überprüfen. Das gilt besonders in den Fällen, in de-

nen sich durch die Angebotsprüfung und –wertung gegenüber den im Eröffnungstermin verle-

senen Angebotssummen die Bieterreihenfolge ändert.  

 

10.8 Für das gesamte Prüfungs- und Wertungsverfahren ist im Übrigen strengstens darauf zu achten, 

dass die Angebote und ihre Anlagen sorgfältig zu verwahren und geheim zu halten sind. Die Be-
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lange der Bieter werden bei VOB-Vergaben im offenen und nichtoffenen Verfahren hinrei-

chend durch die Verpflichtung zur Zurverfügungstellung der Niederschrift in elektronischer Form 

und Berechtigung der Einsichtnahme in die Niederschrift (§ 14 EU Abs. 6 VOB/A) gewahrt.  

 

11 Elfter Schritt: Zuschlag und Abwicklung 

 

11.1 Zuschlag 

 

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Die Ermittlung des wirtschaftlichsten 

Angebots erfolgt auf der Grundlage des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Neben dem Preis 

können auch qualitative, umweltbezogene oder soziale Zuschlagskriterien berücksichtigt wer-

den.  

 

11.2 Auftragserteilung 

 

11.2.1 Die Auftragserteilung hat – das Vorliegen der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen unterstellt – 

innerhalb der Bindefrist zu erfolgen. 

 

11.2.2 Bieter sowie noch nicht über ihre Ablehnung informierte Bewerber, die den Zuschlag nicht erhal-

ten sollen, sind vor der Erteilung des Zuschlages zu informieren (zu den Anforderungen an eine 

Vorabinformation vgl. § 134 GWB). Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der 

Information geschlossen werden. Wird die Information per Fax oder auf elektronischem Weg 

versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absen-

dung der Information durch den Auftraggeber. 

Ein Vertrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der Auftraggeber seine Pflicht zur Vorabinforma-

tion missachtet hat. Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber den Auftrag ohne vorherige Veröf-

fentlichung einer Bekanntmachung vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet 

ist ("de facto-Vergabe"). Die Unwirksamkeit tritt in beiden Fällen erst ein, wenn der Verstoß in ei-

nem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist(§ 135 GWB). 

 

 

III.  Vergabeverfahren zur Beschaffung von Bauleistungen unterhalb des EU-Schwellenwerts 

 

1. Erster Schritt: Bedarfsermittlung 

 

1.1 Für alle Beschaffungen und Investitionen mit öffentlichen Mitteln sind stets die Grundsätze der 

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten. Die Bedarfsermittlung darf sich allein an den 

Belangen der Stadt orientieren. Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung in Bezug auf den Be-

schaffungsgegenstand und dessen Auswirkungen auf das ökologische, soziale und wirtschaftli-

che Gefüge können berücksichtigt werden.  

 

1.2  Bei der Vergabe von Bauleistungen sind zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und zum 

schonenden Umgang mit den Gütern der Natur die Grundsätze der Umweltfreundlichkeit und 

Umweltverträglichkeit sowie der Abfallvermeidung und –verwertung zu beachten. 

 

1.3 Formeller Beginn der Ausschreibung 

 

 Ausschreibungen sind erst vorzunehmen, wenn die Planung abgeschlossen, die Vergabeunter-

lagen einschließlich aller Eignungs- und Zuschlagskriterien fertig gestellt sind und die Leistung aus 

Sicht der Stadt innerhalb der angegebenen Frist ausgeführt bzw. innerhalb der angegebenen 

Fristen mit der Ausführung begonnen werden kann. 

 

2. Zweiter Schritt: Ermittlung des voraussichtlichen Auftragswertes 

 

2.1 Für die Wahl des richtigen Vergabeverfahrens ist eine korrekte Kostenkalkulation von zentraler 

Bedeutung. Bei der Kostenkalkulation sind die einschlägigen Vorschriften (z.B. DIN 276) zu be-

achten, ebenso die Berechnungsvorschriften nach der Vergabeverordnung (§ 3 VgV). Bei der 

Schätzung ist vom Gesamtwert (Summe aller Lose) der vorgesehenen Leistung auszugehen. 

Daneben ist der geschätzte Gesamtwert aller Liefer- und Dienstleistungen (auch Planungsleis-

tungen!) zu berücksichtigen, die für die Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind und von 

der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Die Kalkulation ist zu dokumentieren und in die Akten 

aufzunehmen. Etwaige Optionen oder Vertragsverlängerungen sind zu berücksichtigen.  
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2.2 Die Stückelung zusammenhängender Bauleistungen ist unzulässig, es sei denn, es liegen objekti-

ve Gründe dafür vor. Bei längerfristigen Verträgen (Unterhaltungs-, Wartungsverträge u.ä.) be-

stimmt sich die Wertgrenze nach dem Gesamtbetrag des Abschlusses. 

 

3. Dritter Schritt: Wahl der Vergabeart 

 

3.1 Öffentliche Ausschreibung 

  

3.1.1 Vergaben mit einem geschätzten Auftragswert über 1.000.000 € je Gewerk sind grundsätzlich 

öffentlich auszuschreiben.   

 

3.2 Beschränkte Ausschreibung  

 

3.2.1 Bei Vergaben mit einem geschätzten Auftragswert unter 1.000.000 € je Gewerk ist eine be-

schränkte Ausschreibung zulässig.  

 

3.2.2 Zudem ist eine beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb aus den in § 3a Abs. 3 

VOB/A genannten Gründen möglich.  

 

3.2.3 Unter den Bewerbern soll möglichst gewechselt werden. Sofern kein Teilnahmewettbewerb 

durchgeführt wird, sind mindestens fünf geeignete Unternehmen zur Angebotsabgabe aufzu-

fordern. Dabei sollen mindestens zwei Unternehmen, bei weniger als vier geeigneten Unterneh-

men soll möglichst ein Unternehmen nicht am Ort der Ausführung ansässig sein. Bei der Festle-

gung des Bieterkreises ist ein besonderes Augenmerk auf die Nachvollziehbarkeit der Auswahl 

und der ihr zugrunde liegenden Kriterien zu legen. In jeder Phase der Bieterauswahl muss er-

kennbar sein, welche/r Mitarbeiter/in für die Aufnahme und/oder Streichung einzelner Bewerber 

verantwortlich zeichnet. Zu diesem Zweck sind im Vergabevermerk die – ggf. durchgestriche-

nen – Bieternahmen durch Unterschrift zu bestätigen. Architektur- und Ingenieurbüros haben nur 

ein Vorschlagsrecht.  

 

3.3 Freihändige Vergabe 

 

3.3.1 Aufträge bis zu einem Wert von 100.000 € je Gewerk können ohne Vorliegen besonderer Grün-

de freihändig vergeben werden.  

 

3.3.2 Eine freihändige Vergabe ist zudem unter den in § 3a Abs. 4 VOB/A genannten Gründen mög-

lich. 

 

3.3.3 Unter den Bewerbern soll möglichst gewechselt werden. Sofern kein Teilnahmewettbewerb 

durchgeführt wird, sind mindestens fünf geeignete Unternehmen zur Angebotsabgabe aufzu-

fordern. Dabei sollen mindestens zwei Unternehmen, bei weniger als vier geeigneten Unterneh-

men soll möglichst ein Unternehmen nicht am Ort der Ausführung ansässig sein. Bei der Festle-

gung des Bieterkreises ist ein besonderes Augenmerk auf die Nachvollziehbarkeit der Auswahl 

und der ihr zugrunde liegenden Kriterien zu legen. In jeder Phase der Bieterauswahl muss er-

kennbar sein, welche/r Mitarbeiter/in für die Aufnahme und/oder Streichung einzelner Bewerber 

verantwortlich zeichnet. Zu diesem Zweck sind im Vergabevermerk die – ggf. durchgestriche-

nen – Bieternahmen durch Unterschrift zu bestätigen. Architektur- und Ingenieurbüros haben nur 

ein Vorschlagsrecht.  

 

3.4 Interessenbekundungsverfahren 

 

 Ab einem geschätzten Auftragswert von 100.000.- € je Gewerk ist vor beschränkter Ausschrei-

bung oder freihändiger Vergabe ein Interessenbekundungsverfahren durchzuführen. Hierbei 

handelt es sich um vereinfachte Teilnahmewettbewerbe zur Auswahl von Bewerbern. Hierzu 

sind Unternehmen aufzufordern, sich nach Maßgabe der in der Bekanntmachung veröffentlich-

ten Bedingungen um die Auswahl der aufzufordernden Unternehmen im Vergabeverfahren 

formlos zu bewerben. In der Bekanntmachung ist eine Mindestzahl (mindestens drei) an geei-

genten Bewerbern anzugeben. Setzt die Stadt bereits bekannte, geeignete Bieter, ist die Min-

destzahl entsprechend zu erhöhen, sofern mehr als ein Bieter gesetzt wird.  

 

3.5 Direktkauf 
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 Beschaffungen bis zu 10.000.- € können ohne Pflicht zur Einholung von Vergleichsangeboten 

durchgeführt werden.  

 

4. Vierter Schritt: Losweise Vergabe  

 

4.1 Leistungen sollen primär in Losen, in der Menge aufgeteilt (Teillose) und/oder getrennt nach Art 

oder Fachgebiet (Fachlose) eigenständig ausgeschrieben und vergeben werden. Lose dürfen 

nur zusammengefasst werden, soweit wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern, 

dürfen mehrere Teillose bzw. Fachlose zusammen vergeben werden. Die ausnahmsweise Zu-

sammenfassung von Teillosen und Fachlosen muss auf den konkreten Einzelfall abstellen und ist 

im Vergabevermerk zu begründen. Dabei genügt nicht ein globaler Hinweis auf allgemeine 

wirtschaftliche oder technische Vorteile; es müssen vielmehr einzelfallbezogene Gründe vorlie-

gen. 

 

4.2 Für Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten soll regelmäßig eine Gesamtausschreibung durchge-

führt werden. Der Auftrag soll mindestens– soweit möglich – für das ganze Jahr vergeben wer-

den. Der Auftrag darf keine längere Laufzeit als vier Jahre haben. Es besteht auch die Möglich-

keit des Abschlusses einer Rahmenvereinbarung. Die Arbeiten sollen in verschiedene Lose auf-

geteilt werden.   

 

5. Fünfter Schritt: Leistungsbeschreibung 

 

5.1 Eine ordnungsgemäße, objektbezogene Leistungsbeschreibung ist Voraussetzung für 
 

- die zuverlässige Bearbeitung der Angebote durch die Bieter, 
. 

- die zutreffende Wertung der Angebote und die richtige Vergabeentscheidung, 
 

- die reibungslose und technisch einwandfreie Ausführung der Lieferung oder Leistung, 
 

- die vertragsgemäße und regelgerechte Abrechnung. 
 

Die gedankliche Vorwegnahme der Herstellung des Werkes ist hierzu unerlässlich. 

 

5.2 Für alle Vergaben ist die Leistung deshalb auf der Grundlage einer abgeschlossen Planung 

eindeutig, vollständig und technisch richtig zu beschreiben. Die Leistungsbeschreibungen müs-

sen im Einklang mit der VOB (§§ 7 – 7c VOB/A) in Verbindung mit Ziffer  0 „Hinweise für das Auf-

stellen der Leistungsbeschreibung“ der VOB/C), mit der entsprechenden Richtlinie des „Verga-

behandbuches für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes im Zuständigkeitsbereich 

der Finanzbauverwaltungen (VHB)“ und mit dem tatsächlichen Bedarf stehen (z.B. keine 

Scheinpositionen, keine Überdimensionierungen und keine unzutreffenden Mengenangaben). 

Idealerweise wird für die Erstellung der Leistungsbeschreibung das Standardleistungsbuch ver-

wendet.   

 Fabrikatsvorgaben oder Leitfabrikate sind grundsätzlich zu vermeiden, für ihre ausnahmsweise 

Verwendung gilt § 7 Abs. 2 VOB/A. Bedarfspositionen oder Wahlpositionen sind grundsätzlich 

nicht in die Leistungsbeschreibung aufzunehmen. 

 

5.3 Wenn ein Bieter oder ein Bewerber vor der Einleitung des Vergabeverfahrens die Stadt beraten 

oder sonst unterstützt hat (z.B. mit der Planung, Massenermittlung, Aufstellung von Leistungsbe-

schreibungen o.ä.), kann dieser Bieter oder Bewerber ausgeschlossen werden, es sei denn, der 

Bieter oder Bewerber weist nach, dass seine Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabever-

fahrens den Wettbewerb nicht verzerren kann. Die Stadt hat sicherzustellen, dass der Wettbe-

werb durch die Teilnahme dieses Bieters oder Bewerbers nicht verfälscht wird. Die Dienststelle 

kann mit einem Berater bzw. Planer vertraglich vereinbaren, dass dieser an einem nachfolgen-

den Vergabeverfahren sich nicht als Bewerber oder Bieter beteiligen wird. 

     

5.4 Werden Leistungsbeschreibungen von Architektur- oder Ingenieurbüros erstellt,   
 

- sind die Büros auf die Einhaltung der vergaberechtlichen Vorschriften zu verpflichten und zu 

überwachen, 
 

- sind die Leistungsbeschreibungen - zumindest stichprobenweise - darauf zu überprüfen, ob 

sie den Anforderungen entsprechen. 

 

6. Sechster Schritt: Vergabe- und Vertragsunterlagen 
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6.1 Die Vergabeunterlagen bestehen in der Regel aus dem Anschreiben, den Teilnahmebedingun-

gen einschließlich Angabe der Eignungs- und Zuschlagskriterien und den Vertragsunterlagen 

(Leistungsbeschreibung und Vertragsbedingungen). 

 

6.2 Den Vergabe- und Vertragsunterlagen sind die Einheitlichen Vertragsmuster – EVM – und die 

einheitlichen Formblätter – EFB – des „Vergabehandbuches für die Durchführung von Bauauf-

gaben des Bundes im Zuständigkeitsbereich der Finanzbauverwaltungen (VHB)“ oder des 

„Handbuchs für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau 

(HVA B-StB)“ zugrunde zu legen, soweit sie für kommunale Vergaben zutreffen. Es können – so-

weit einschlägig – auch die einheitlichen Muster nach dem HVTG, veröffentlicht in der HAD, 

verwendet werden.  

 

6.3 Das Hinzufügen eigener Bedingungen beauftragter Architektur- und Ingenieurbüros ist wegen 

der Gefahr von Wiederholungen sowie unterschiedlicher und damit widersprüchlicher Formulie-

rungen in der Regel zu vermeiden. Darauf sind die Büros bei Abschluss des Architekten- bzw. In-

genieurvertrages hinzuweisen. 

 

7.  Siebter Schritt: Festlegung der Fristen, Bekanntmachung 

 

7.1 Für die Bearbeitung und Einreichung der Angebote ist eine ausreichende Angebotsfrist vorzuse-

hen, auch bei Dringlichkeit nicht unter 10 Kalendertagen (§ 10 Abs. 1 VOB/A). Dabei ist insbe-

sondere der zusätzliche Aufwand für die Besichtigung von Baustellen oder die Beschaffung von 

Unterlagen für die Angebotsbearbeitung zu berücksichtigen.  

   

7.2 Die Teilnahmefrist ist die Frist, die den Teilnehmern nach der Veröffentlichung einer Ausschrei-

bung eingeräumt wird, um ihre Teilnahme am Verfahren zu beantragen. Teilnahmefristen gibt es 

nur in Verfahren mit Teilnahmewettbewerb. Für die Bearbeitung und Abgabe der Teilnahme-

anträge ist eine ausreichende Frist vorzusehen (§ 10 Abs. 3 VOB/A). 

 

7.3 Die Zuschlagsfrist beginnt mit Ablauf der Angebotsfrist. Im Interesse einer zügigen Projektbear-

beitung ist bei der Festlegung der Zuschlagsfrist zu beachten, dass diese so kurz wie möglich und 

nicht länger bemessen sein soll, als für eine zügige Prüfung und Wertung der Angebote benötigt 

wird. Eine längere Zuschlagsfrist als 30 Kalendertage soll nur in begründeten Fällen festgelegt 

werden. Das Ende der Zuschlagsfrist ist durch Angabe des Kalendertages zu bezeichnen (§ 10 

Abs. 5 VOB/A). 

 

 Bekanntmachung;  

 

7.6 Jede Auftragsbekanntmachung erfolgt über die Hessische Ausschreibungsdatenbank – HAD.  

 

7.7 Ziel der Veröffentlichung ist es, einen ausreichend großen Kreis von Bewerbern anzusprechen. 

Deshalb sind möglichst auch in den für die jeweilige Leistung in Frage kommenden Submissions-

blättern, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken, der jeweiligen Homepage, regionalen und 

überregionalen Tageszeitungen u.ä. Hinweise auf die Bekanntmachung zu geben.  

 

Diese Hinweise sollten zweckmäßigerweise folgende Mindestangaben enthalten: 
 

- Name und Anschrift der Stadt als Auftraggeber (Vergabestelle) 
 

- Art des Auftrags und der Leistung sowie Ort der Ausführung 
 

- Ausführungsfrist 
 

- Name und Anschrift der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert und eingesehen 

werden können, 
 

- Im Übrigen: Hinweis auf die Veröffentlichungsorgane, in denen der Volltext nachgelesen 

werden kann. 

 

7.8 In der Bekanntmachung sind neben den Eignungskriterien auch die Zuschlagskriterien und de-

ren Gewichtung anzugeben.  

 

7.9 In der Bekanntmachung ist anzugeben, ob Nebenangebote nicht zugelassen werden. Die Zu-

schlagskriterien sind so festzulegen, dass sie sowohl auf Hauptangebote als auch auf Nebenan-
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gebote anwendbar sind. Auch der Preis kann das alleinige Zuschlagskriterium sein. Fehlt eine 

Angabe in der Bekanntmachung, sind Nebenangebote zugelassen.  

 

8.  Achter Schritt: Versand und Rücklauf der Vergabeunterlagen 

 

8.1 Die Vergabeunterlagen sind von einer bekanntzugebenden Stelle für alle Bewerber und Bieter 

barrierefrei im Internet herunterzuladen, z.B. auf der Homepage oder bei Vergabeportalen. 

 

8.2 Solange die technischen Vorkehrungen für eine ausschließlich elektronische Vergabe nicht 

geschaffen sind, kann die Übermittlung der Angebote und Teilnahmeanträge postalisch, per 

Fax oder auf anderem geeignetem Weg verlangt werden 

 

8.3 Bei beschränkter Ausschreibung und freihändiger Vergabe sind die Vergabeunterlagen an alle 

ausgewählten Bewerber am selben Tag abzusenden. 

 

8.4 Eingehende Teilnahmeanträge/Angebote dürfen nicht geöffnet werden, sondern sind auf dem 

ungeöffneten Umschlag mit einem Eingangsdatumstempel und der Uhrzeit des Eingangs zu ver-

sehen und unmittelbar und unverzüglich der für die Durchführung des Eröffnungstermins zustän-

digen Stelle zuzuleiten. Dort sind sie bis zum Eröffnungstermin unter Verschluss aufzubewahren. 

Bei elektronisch übermittelten Teilnahmeanträgen/Angeboten ist dies durch entsprechende 

technische Lösungen und durch Verschlüsselung sicherzustellen. Dritten darf bis zum Eröffnungs-

termin keine Kenntnis von den vorliegenden Angeboten gegeben werden; Dritte sind auch 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt bzw. des beauftragten Planungsbüros.   

 

Bewerberauswahl bei Verfahren mit Teilnahmewettbewerb 

 

8.4 Vorgezogene Eignungsprüfung bei Vergabeverfahren mit Teilnahmewettbewerb oder Interes-

senbekundungsverfahren: 

 

 Öffentliche Aufträge sind nur an fachkundige, leistungsfähige, gesetzestreue und zuverlässige 

(geeignete) Unternehmen vergeben.  

 

 Die Eignungskriterien dürfen ausschließlich folgende Aspekte betreffen:  

 

 - 1. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung 

 - 2. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

 - 3. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

 

 Eignungsnachweise dürfen nur gefordert werden, soweit dies durch den Auftragsgegenstand 

gerechtfertigt ist und in der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen bezeichnet sind. Ei-

generklärungen sind grundsätzlich ausreichend. Bei der Festlegung der Eignungskriterien sind 

die §§ 6a und 6b VOB/A zu beachten.   

 

 Der Nachweis der Eignung kann durch eine Präqualifizierung erbracht werden.  

 

8.5 Auswahl unter den geeigneten Bewerbern 

 

 Die Stadt kann die Zahl der geeigneten Bewerber begrenzen. Ziffern 3.2.3 und 3.3.3 sind zu be-

achten.   

 

 Die ausgewählten Bieter fordert die Stadt dann zur Abgabe eines Angebots auf. Es gilt der 

Gleichbehandlungsgrundsatz. Die Bevorzugung ortsansässiger oder in der Region ansässiger Un-

ternehmen ist unzulässig.  

 

Im Interesse einer angemessenen Beteiligung sollen kleine und mittlere Unternehmen in geeig-

netem Umfang zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Bei der Festlegung der Bieterkreise 

ist im Übrigen ein besonderes Augenmerk auf die Nachvollziehbarkeit der Auswahl und der ihr 

zugrunde liegenden Kriterien zu legen. 

 

In jeder Phase der Bewerberauswahl muss erkennbar sein, welcher Mitarbeiter für die Aufnahme 

und/oder Streichung einzelner Bewerber verantwortlich zeichnet. Zu diesem Zweck sind im Ver-

gabevermerk die ggf. durchgestrichenen Bewerbernamen durch Unterschrift zu bestätigen. 
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9. Neunter Schritt: Eröffnungstermin / Angebotssicherung 

 

Für die Öffnung und Verlesung der Angebote ist ein Eröffnungstermin abzuhalten, in dem nur 

Bieter und ihre Bevollmächtigten zugegen sein dürfen. Über den Eröffnungstermin ist eine Nie-

derschrift in Schriftform oder in elektronischer Form zu fertigen. Das gilt bei der Öffnung von aus-

schließlich zugelassenen elektronischen und schriftlichen Angeboten. §§ 14, 14a VOB/A sind zu 

beachten.  

 

10. Zehnter Schritt: Prüfung und Wertung der Angebote 

 

10.1 Das Ergebnis der formalen, rechnerischen und fachlichen Prüfung ist von dem zuständigen 

Sachbereich / Eigenbetrieb bzw. von dem beauftragten Planungsbüro zu dokumentieren. Da-

bei sind Auffälligkeiten bzw. Prüfungsfeststellungen zu vermerken. 

 

10.2 Bei der öffentlichen Ausschreibung ist zunächst die Bietereignung zu prüfen. Für diese Prüfung 

und für die zulässigen Eignungsnachweise gelten Ziffern 8.4 und 8.5 entsprechend. 

 

10.3 Ausnahmsweise notwendige Aufklärungen, um Zweifel über die Angebote oder die Bieter aus-

zuräumen, sind stets mindestens von zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Stadt bzw. im 

Falle der Beauftragung von Architektur- und Ingenieurbüros mindestens von einem Vertreter 

oder einer Vertreterin des Büros und einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin der Stadt zu füh-

ren. Das Ergebnis dieser Aufklärungen ist zu dokumentieren. Außerhalb freihändiger Vergaben 

sind Verhandlungen der Angebote unzulässig. 

 

10.4 Bei einem geschätzten Auftragswert ab 50.000.- € sind Bieter mit einem auffällig niedrigen An-

gebot, welches den Zuschlag erhalten soll, aufzufordern, in einem gesonderten verschlossenen 

Umschlag die Urkalkulation des Angebots einzureichen. Dieser Umschlag darf nur zur Ermittlung 

der Angemessenheit eines auffällig niedrigen Angebots in Anwesenheit des Bieters geöffnet 

werden.  

 

10.5 Erklärungen und Nachweise, die auf Anforderung der Stadt bis zum Ablauf der Angebotsfrist 

nicht vorgelegt wurden, sind nachzufordern. Werden die Erklärungen oder Nachweise nicht in-

nerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszuschließen. Die fehlenden Erklärungen oder 

Nachweise sind spätestens innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auf-

traggeber vorzulegen. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Aufforderung durch 

den Auftraggeber (§ 16a VOB/A). 

 

10.6 Auf der Grundlage des Ergebnisses der formalen, rechnerischen und fachlichen Angebotsprü-

fung ist die Angebotswertung vorzunehmen. Das Wertungsergebnis und der sich daraus erge-

bende Vergabevorschlag ist schriftlich zu begründen und in den Vergabevermerk aufzuneh-

men. Das gilt auch im Falle einer notwendigen Aufhebung der Ausschreibung. 

 

10.7 Wird die Auswertung mit Hilfe einer Punktebewertung vorgenommen, darf die entsprechende 

Bewertungsmatrix nicht erst nach Kenntnis der Angebote erstellt werden. Außerdem muss 

nachvollziehbar erkennbar sein, aufgrund welcher wesentlichen Erwägungen die Bewertung 

und Einstufung der Bewertungsinhalte und damit die Punkteverteilung projektbezogen vorge-

nommen wurde. 

 

10.8 Werden die formale, rechnerische und fachliche Prüfung sowie die Angebotswertung einschl. 

des Vergabevorschlages von beauftragten Architektur- oder Ingenieurbüros vorgenommen, 

sind diese – zumindest stichprobenartig – zu überprüfen. Das gilt besonders in den Fällen, in de-

nen sich durch die Angebotsprüfung und –wertung gegenüber den im Eröffnungstermin verle-

senen Angebotssummen die Bieterreihenfolge ändert.  

 

10.9 Für das gesamte Prüfungs- und Wertungsverfahren ist im Übrigen strengstens darauf zu achten, 

dass die Angebote und ihre Anlagen sorgfältig zu verwahren und geheim zu halten sind. Die Be-

lange der Bieter werden bei VOB-Vergaben hinreichend durch die Möglichkeit der Teilnahme 

am Eröffnungstermin und durch die Berechtigung der Einsichtnahme in die Niederschrift ge-

wahrt (§ 14 VOB/A).  

 

11 Elfter Schritt: Zuschlag und Abwicklung 

 

11.1 Zuschlag 
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Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Die Ermittlung des wirtschaftlichsten 

Angebots erfolgt auf der Grundlage des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Neben dem Preis 

können auch qualitative, umweltbezogene oder soziale Zuschlagskriterien berücksichtigt wer-

den.  

 

11.2 Auftragserteilung 

 

11.2.1 Die Auftragserteilung hat – das Vorliegen der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen unterstellt – 

innerhalb der Zuschlagsfrist zu erfolgen. 

 

11.2.2 Bieter, deren Angebote bei der Vergabe nicht berücksichtigt werden konnten, bzw. Bewerber, 

die nicht ausgewählt wurden, sind zu benachrichtigen. Bei Bauleistungen erfolgt die Benach-

richtigung der ausgeschlossenen Bieter und derjenigen, die nicht in die engere Wahl kommen, 

unverzüglich (§ 19 Abs. 1 VOB/A). Eine Begründung muss nur nach Eingang eines in Textform ge-

stellten Antrages gegeben werden; für die Begründung beachten die Mitarbeiter der Stadt § 19 

Abs. 2 VOB/A.  

 

 

IV. Vergabeverfahren zur Beschaffung von Liefer-, Dienst- und freiberuflichen Leistungen oberhalb 

des EU-Schwellenwerts 

 

 Die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen (VgV) verläuft in 11 Schritten, für die - ergänzend 

zu den in Ziffer 1.2 aufgeführten Rechtsgrundlagen – das Nachfolgende für den internen Verfah-

rensablauf geregelt wird. 

 

1. Erster Schritt: Bedarfsermittlung 

 

1.1 Für alle Beschaffungen und Investitionen mit öffentlichen Mitteln sind stets die Grundsätze der 

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten. Die Bedarfsermittlung darf sich allein an den 

Belangen der Stadt orientieren.  

 

1.2 Bei der Beschaffung von Produkten und bei der Vergabe von Leistungen sind zum Schutz der 

natürlichen Lebensgrundlagen und zum schonenden Umgang mit den Gütern der Natur die 

Grundsätze der Umweltfreundlichkeit und Umweltverträglichkeit sowie der Abfallvermeidung 

und –verwertung zu beachten. 

 

1.3 Formeller Beginn der Ausschreibung 

 

 Ausschreibungen sind erst vorzunehmen, wenn der Bedarf festgestellt ist, die notwendigen Mittel 

zur Verfügung stehen, die Vergabeunterlagen einschließlich aller Eignungs- und Zuschlagskrite-

rien fertig gestellt sind und die Leistung aus Sicht der Stadt innerhalb der angegebenen Frist 

ausgeführt bzw. innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung begonnen werden 

kann. 

 

2. Zweiter Schritt: Ermittlung des voraussichtlichen Auftragswertes 

 

2.1 Für die Wahl des richtigen Vergabeverfahrens ist eine korrekte Kostenkalkulation von zentraler 

Bedeutung. Bei der Kostenkalkulation sind die einschlägigen Vorschriften der Vergabeverord-

nung (§ 3 VgV) zu beachten. Bei der Schätzung ist vom Gesamtwert (Summe aller Lose) der 

vorgesehenen Leistung auszugehen. Bei Lieferleistungen sind nur gleichartige Lieferungen zu 

addieren. Die Kalkulation ist zu dokumentieren und in die Akten aufzunehmen. Etwaige Optio-

nen oder Vertragsverlängerungen sind zu berücksichtigen.  

 

2.2 Die Stückelung zusammenhängender Leistungen ist unzulässig, es sei denn, es liegen objektive 

Gründe dafür vor. Bei längerfristigen Verträgen (Unterhaltungs-, Pflegeverträge u.ä.) bestimmt 

sich die Wertgrenze nach dem Gesamtbetrag des Abschlusses. 

3. Dritter Schritt: Wahl der Vergabeart 

 
 

3.1 Der Stadt stehen das offene und das nicht offene Verfahren, dem immer ein Teilnahmewett-

bewerb vorausgehen muss, nach ihrer Wahl zur Verfügung. Darüber hinaus können Aufträge im 
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Verhandlungsverfahren, im wettbewerblichen Dialog oder in der Innovationspartnerschaft ver-

geben werden.  

 

3.2 Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb und wettbewerblicher Dialog 

 

 Diese Vergabearten sind unter den in § 14 Abs. 3 VgV genannten Voraussetzungen möglich.  

 

3.3 Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 

 

 Diese Vergabeart ist unter den in § 14 Abs. 4 VgV genannten Voraussetzungen möglich.  

 

3.4 Die Stadt kann eine Innovationspartnerschaft mit dem Ziel der Entwicklung einer innovativen 

Liefer- oder Dienstleistung und deren anschließenden Erwerb unter den in § 19 VgV genannten 

Voraussetzungen eingehen.  

 

4. Vierter Schritt: Losweise Vergabe  

 

4.1 Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet 

(Fachlose) zu vergeben. Sofern wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern, dürfen 

mehrere Teillose bzw. Fachlose zusammen vergeben werden. Die ausnahmsweise Zusammen-

fassung von Teillosen und Fachlosen muss auf den konkreten Einzelfall abstellen und ist im 

Vergabevermerk zu begründen. Dabei genügt nicht ein globaler Hinweis auf allgemeine wirt-

schaftliche oder technische Vorteile; es müssen vielmehr einzelfallbezogene Gründe vorliegen. 

 

4.2 Wenn Angebote für mehrere oder alle Lose abgegeben werden können, kann die Zahl der 

Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann, auf eine Höchstzahl begrenzt werden. Die 

Kriterien hierfür sind in der Bekanntmachung anzugeben. Hier ist auch anzugeben, wenn sich 

die Stadt vorbehalten will, mehrere oder alle Lose an einen einzigen Bieter zu vergeben; dann 

ist darauf hinzuweisen, welche Lose oder Losgruppen kombiniert werden können.  

 

4.3 Für Unterhaltungs- und Pflegearbeiten soll in jedem Jahr eine Gesamtausschreibung durchge-

führt werden. Der Auftrag soll – soweit möglich – für das ganze Jahr vergeben werden. Die Ar-

beiten sollen in verschiedene Lose aufgeteilt werden.   

 

5. Fünfter Schritt: Leistungsbeschreibung 

 

5.1 Eine ordnungsgemäße, objektbezogene Leistungsbeschreibung ist Voraussetzung für 
 

- die zuverlässige Bearbeitung der Angebote durch die Bieter, 
. 

- die zutreffende Wertung der Angebote und die richtige Vergabeentscheidung, 
 

- die reibungslose und technisch einwandfreie Ausführung der Lieferung oder Leistung, 
 

- die vertragsgemäße und regelgerechte Abrechnung. 
 

Die gedankliche Vorwegnahme des Beschaffungsvorgangs ist hierzu unerlässlich. 

 

5.2 Für alle Vergaben ist die Leistung deshalb so eindeutig und erschöpfend zu beschreiben, dass 

sie für alle Unternehmen im gleichen Sinn verständlich ist und die Angebote miteinander vergli-

chen werden können. Die Leistungsbeschreibung muss im Einklang mit § 31 VgV und mit dem 

tatsächlichen Bedarf stehen (z.B. keine Scheinpositionen, keine Überdimensionierungen und 

keine unzutreffenden Mengenangaben). Fabrikatsvorgaben oder Leitfabrikate sind grundsätz-

lich zu vermeiden, für ihre ausnahmsweise Verwendung gilt § 31 Abs. 6 VGV. Bedarfspositionen 

oder Wahlpositionen sind grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung aufzunehmen. 

 

5.3 Wenn ein Bieter oder ein Bewerber vor der Einleitung des Vergabeverfahrens die Stadt beraten 

oder sonst unterstützt hat (z.B. mit der Planung, Massenermittlung, Aufstellung von Leistungsbe-

schreibungen o.ä.), kann dieser Bieter oder Bewerber ausgeschlossen werden, es sei denn, der 

Bieter oder Bewerber weist nach, dass seine Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabever-

fahrens den Wettbewerb nicht verzerren kann. Die Stadt hat sicherzustellen, dass der Wettbe-

werb durch die Teilnahme dieses Bieters oder Bewerbers nicht verfälscht wird (§ 7 VgV). Die 

Dienststelle kann mit einem Berater bzw. Planer vertraglich vereinbaren, dass dieser an einem 

nachfolgenden Vergabeverfahren sich nicht als Bewerber oder Bieter beteiligen wird. 
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5.4 Werden Leistungsbeschreibungen von externen Beratern erstellt,   
 

- sind die Berater auf die Einhaltung der vergaberechtlichen Vorschriften zu verpflichten und 

zu überwachen, 

- sind die Leistungsbeschreibungen - zumindest stichprobenweise - darauf zu überprüfen, ob 

sie den Anforderungen entsprechen. 

 

5.5 Bei der Beschaffung energieverbrauchsrelevanter Liefer- oder Dienstleistungen oder der Be-

schaffung von Straßenfahrzeugen ist der 4. Abschnitt der VgV zu beachten.  

 

6. Sechster Schritt: Vergabe- und Vertragsunterlagen 

  

6.1 Die Vergabeunterlagen bestehen in der Regel aus dem Anschreiben, den Bewerbungsbedin-

gungen einschließlich Angabe der Eignungs- und Zuschlagskriterien und den Vertragsunterla-

gen (Leistungsbeschreibung und Vertragsbedingungen). 

 

6.2 Den Vergabe- und Vertragsunterlagen können - soweit einschlägig – die einheitlichen Muster 

nach dem HVTG, veröffentlicht in der HAD, zugrunde gelegt werden. Die allgemeinen Ver-

tragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) sind zum Vertragsgegenstand zu 

machen. Dies gilt nicht für freiberufliche Leistungen. 

 

6.3 Das Hinzufügen eigener Bedingungen beauftragter externer Berater ist wegen der Gefahr von 

Wiederholungen sowie unterschiedlicher und damit widersprüchlicher Formulierungen in der 

Regel zu vermeiden. Darauf sind die Büros bei Abschluss des Beratervertrages hinzuweisen. 

 

7.  Siebter Schritt: Festlegung der Fristen, Bekanntmachung 

 

7.1 Bei einem offenen Verfahren beträgt die Angebotsfrist mindestens 35 Tage, gerechnet ab dem 

Tag nach Absendung der Bekanntmachung. Diese Frist verkürzt sich um 5 Tage, wenn eine 

elektronische Übermittlung der Angebote akzeptiert wird. Bei Dringlichkeit kann die Frist auf 

mindestens 15 Tage abgekürzt werden. 

 

7.2 Bei allen übrigen Verfahren beträgt die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge mindestens 

30 Tage, gerechnet ab dem Tag der Absendung der Bekanntmachung. Bei Dringlichkeit kann 

die Frist auf mindestens 15 Tage abgekürzt werden.  

 

7.3 Beim nicht offenen Verfahren und beim Verhandlungsverfahren beträgt die Frist für die Abgabe 

der (Erst-)Angebote mindestens 30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach Absendung der Auffor-

derung zur Angebotsabgabe. Die Frist kann um 5 Tage gekürzt werden, wenn eine elektroni-

sche Übermittlung der Angebote akzeptiert wird. Bei Dringlichkeit kann die Frist auf mindestens 

10 Tage abgekürzt werden.  

 

7.4 Sofern die Vergabeunterlagen nicht unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt unter 

einer elektronischen Adresse, die die Stadt in der Bekanntmachung mitzuteilen hat, abgerufen 

werden können, verlängern sich die vorgenannten Angebotsfristen um 5 Tage. Weiterhin ist § 20 

VgV zu beachten.  

 

7.5 Im Interesse einer zügigen Projektbearbeitung ist bei der Festlegung der Zuschlagsfrist zu beach-

ten, dass diese so kurz wie möglich und nicht länger bemessen wird, als für eine zügige Prüfung 

und Wertung der Angebote benötigt wird.  

 

 Bekanntmachung;  

 

7.6 Jede Auftragsbekanntmachung erfolgt über die Hessische Ausschreibungsdatenbank – HAD. 

Hier ist zu beachten, dass auf der Vergabeplattform die Option gewählt wird, dass die Be-

kanntmachung an das Europäische Amtsblatt (TED) weitergeleitet wird.  

 

7.7 Ziel der Veröffentlichung ist es, einen ausreichend großen Kreis von Bewerbern anzusprechen. 

Deshalb sind möglichst auch in den für die jeweilige Leistung in Frage kommenden Submissions-

blättern, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken, der jeweiligen Homepage, regionalen und 

überregionalen Tageszeitungen u.ä. Hinweise auf die Bekanntmachung zu geben. An diese Or-

gane wird die Bekanntmachung erst dann gesendet, wenn die Bekanntmachung im elektroni-
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schen Amtsblatt der EU erschienen ist oder 48 Stunden nach Zugang der Bestätigung über den 

Eingang der Bekanntmachung im EU-Amtsblatt vergangen sind.  

 

Diese Hinweise sollten zweckmäßigerweise folgende Mindestangaben enthalten: 
 

- Name und Anschrift der Stadt als Auftraggeber (Vergabestelle) 
 

- Art des Auftrags und der Leistung sowie Ort der Ausführung 
 

- Ausführungsfrist 
 

- Name und Anschrift der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert und eingesehen 

werden können, 
 

- Im Übrigen: Hinweis auf die Veröffentlichungsorgane, in denen der Volltext nachgelesen 

werden kann. 

 

7.8 In der Bekanntmachung sind neben den Eignungskriterien auch die Zuschlagskriterien und der 

Gewichtung anzugeben.  

 

7.9 In der Bekanntmachung ist anzugeben, ob Nebenangebote zugelassen werden. Hierzu sind 

Mindestanforderungen, die die Nebenangebote erfüllen müssen, festzulegen. Die Zuschlagskri-

terien sind so festzulegen, dass sie sowohl auf Hauptangebote als auch auf Nebenangebote 

anwendbar sind. Auch der Preis kann das alleinige Zuschlagskriterium sein. Fehlt eine Angabe in 

der Bekanntmachung, sind Nebenangebote nicht zugelassen.  

 

8.  Achter Schritt: Versand und Rücklauf der Vergabeunterlagen 

 

8.1 Die Vergabeunterlagen sind von einer bekanntzugebenden Stelle für alle Bewerber und Bieter 

barrierefrei im Internet herunterzuladen, z.B. auf der Homepage oder bei Vergabeportalen. 

 

8.2 Solange die technischen Vorkehrungen für eine ausschließlich elektronische Vergabe nicht 

geschaffen sind, kann die Übermittlung der Angebote und Teilnahmeanträge postalisch, per 

Fax oder auf anderem geeignetem Weg verlangt werden. 

 

8.3 Eingehende Teilnahmeanträge/Angebote dürfen nicht geöffnet werden, sondern sind auf dem 

ungeöffneten Umschlag mit einem Eingangsdatumstempel und der Uhrzeit des Eingangs zu ver-

sehen und unmittelbar und unverzüglich der für die Durchführung des Eröffnungstermins zustän-

digen Stelle zuzuleiten. Dort sind sie bis zum Eröffnungstermin unter Verschluss aufzubewahren. 

Bei elektronisch übermittelten Teilnahmeanträgen/Angeboten ist dies durch entsprechende 

technische Lösungen und durch Verschlüsselung sicherzustellen. Dritten darf bis zum Eröffnungs-

termin keine Kenntnis von den vorliegenden Angeboten gegeben werden; Dritte sind auch 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt bzw. des beauftragten Planungsbüros.   

 

Bewerberauswahl bei Verfahren mit Teilnahmewettbewerb 

 

8.4 Vorgezogene Eignungsprüfung bei Vergabeverfahren mit Teilnahmewettbewerb: 

 

 Öffentliche Aufträge werden an fachkundige und leistungsfähige (geeignete) Unternehmen 

vergeben.  

 

 Die Eignungskriterien dürfen ausschließlich folgende Aspekte betreffen:  

 

 - 1. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung 

 - 2. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

 - 3. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

 

 Bei der Festlegung der Eignungskriterien sind die §§ 44, 45 und 46 VgV zu beachten. Eignungskri-

terien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und zu diesem in einem an-

gemessenen Verhältnis stehen. Sie sind in der Bekanntmachung aufzuführen.  

 

 Der Nachweis der Eignung kann durch eine Präqualifizierung erbracht werden. Sofern keine 

Präqualifikation vorliegt, können zum Nachweis der Eignung Unterlagen angefordert werden; 

dabei sind vorrangig Eigenerklärungen zu verlangen. Als vorläufigen Beleg der Eignung ist die 

Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung zu akzeptieren. Vor Auftragsvergabe 
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hat in diesem Fall der Bieter auf Aufforderung die geforderten Nachweise beizubringen, es sei 

denn, der Bieter ist präqualifiziert oder dem Auftraggeber liegen die geforderten Nachweise 

bereits vor.  

 

8.5 Auswahl unter den geeigneten Bewerbern 

 

 Die Stadt kann die Zahl der geeigneten Bewerber begrenzen. Beim nicht offenen Verfahren 

müssen mindestens 5, bei den anderen Verfahrensarten mindestens drei Bewerber zur Verfü-

gung stehen, sofern eine ausreichende Anzahl an Bewerbern vorhanden ist.  

 

 Die ausgewählten Bieter fordert die Stadt dann zur Abgabe eines Angebots bzw. zur Teilnahme 

an Verhandlungen oder am Dialog auf. Die Aufforderung muss dabei mindestens die in § 52 

VgV aufgeführten Angaben enthalten.  

 

 Es gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz, wonach insbesondere der Wettbewerb nicht auf Be-

werber beschränkt werden darf, die in bestimmten Regionen oder Orten ansässig sind.  

 

Im Interesse einer angemessenen Beteiligung sollen kleine und mittlere Unternehmen in geeig-

netem Umfang zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Bei der Festlegung der Bieterkreise 

ist im Übrigen ein besonderes Augenmerk auf die Nachvollziehbarkeit der Auswahl und der ihr 

zugrunde liegenden Kriterien zu legen. 

 

In jeder Phase der Bewerberauswahl muss erkennbar sein, welcher Mitarbeiter für die Aufnahme 

und/oder Streichung einzelner Bewerber verantwortlich zeichnet. Zu diesem Zweck sind im Ver-

gabevermerk die ggf. durchgestrichenen Bewerbernamen durch Unterschrift zu bestätigen. 

 

9. Neunter Schritt: Eröffnungstermin / Angebotssicherung 

 

Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern der Stadt gemeinsam an einem 

Termin unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. Bieter sind nicht zugelassen, § 

55 VgV. Über den Öffnungstermin ist eine Niederschrift in Schriftform oder in elektronischer Form 

zu fertigen.  

 

10. Zehnter Schritt: Prüfung und Wertung der Angebote 

 

10.1 Das Ergebnis der formalen, rechnerischen und fachlichen Prüfung ist von dem zuständigen 

Sachbereich / Eigenbetrieb bzw. von dem beauftragten Planungsbüro zu dokumentieren. Da-

bei sind Auffälligkeiten bzw. Prüfungsfeststellungen zu vermerken. 

 

10.2 Beim offenen Verfahren ist mit den Angeboten die Bietereignung zu prüfen. Für diese Prüfung 

und für die zulässigen Eignungsnachweise gelten Ziffern 8.4 und 8.5 entsprechend. 

 

10.3 Notwendige Aufklärungen, um Zweifel über die Angebote oder die Bieter auszuräumen, sind 

stets mindestens von zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Stadt bzw. im Falle der Beauf-

tragung von Beraterbüros mindestens von einem Vertreter oder einer Vertreterin des Büros und 

einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin der Stadt zu führen. Das Ergebnis dieser Aufklärungen 

ist zu dokumentieren. Außerhalb von Verhandlungsverfahren, dem wettbewerblichen Dialog 

oder der Innovationspartnerschaft sind Verhandlungen der Angebote unzulässig. 

 

10.4 Die Stadt legt in der Bekanntmachung fest, ob sie fehlende oder unvollständige oder fehlerhaf-

te unternehmensbezogene Unterlagen nachfordert. Sofern diese Festlegung erfolgt, sind die 

fehlenden Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist nachzufordern. Werden die Unterla-

gen auch innerhalb der Nachfrist nicht nachgereicht, ist das Angebot auszuschließen. Die 

Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der 

Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt aber nicht für 

Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den 

Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beein-

trächtigen (§ 56 VgV).  

 

10.5 Auf der Grundlage des Ergebnisses der formalen, rechnerischen und fachlichen Angebotsprü-

fung ist die Angebotswertung vorzunehmen. Das Wertungsergebnis und der sich daraus erge-

bende Vergabevorschlag ist schriftlich zu begründen und in den Vergabevermerk aufzuneh-

men. Das gilt auch im Falle einer notwendigen Aufhebung der Ausschreibung. 
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10.6 Wird die Auswertung mit Hilfe einer Punktebewertung vorgenommen, darf die entsprechende 

Bewertungsmatrix nicht erst nach Kenntnis der Angebote erstellt werden. Außerdem muss 

nachvollziehbar erkennbar sein, auf Grund welcher wesentlichen Erwägungen die Bewertung 

und Einstufung der Bewertungsinhalte und damit die Punkteverteilung projektbezogen vorge-

nommen wurde. 

 

10.7 Werden die formale, rechnerische und fachliche Prüfung sowie die Angebotswertung einschl. 

des Vergabevorschlages von beauftragten Beratern vorgenommen, sind diese – zumindest 

stichprobenartig – zu überprüfen. Das gilt besonders in den Fällen, in denen sich durch die An-

gebotsprüfung und –wertung gegenüber den im Eröffnungstermin festgestellten Angebotssum-

men die Bieterreihenfolge ändert.  

 

10.8 Für das gesamte Prüfungs- und Wertungsverfahren ist im Übrigen strengstens darauf zu achten, 

dass die Angebote und ihre Anlagen sorgfältig zu verwahren und geheim zu halten sind. Die Be-

lange der Bieter werden bei VOL-Vergaben hinreichend durch durch das Auskunftsrecht ge-

mäß § 62 VgV gewahrt.   

 

11 Elfter Schritt: Zuschlag und Abwicklung 

 

11.1 Zuschlag 

 

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Die Ermittlung des wirtschaftlichsten 

Angebots erfolgt auf der Grundlage des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Neben dem Preis 

können auch qualitative, umweltbezogene oder soziale Zuschlagskriterien berücksichtigt wer-

den.  

 

11.2 Auftragserteilung 

 

11.2.1 Die Auftragserteilung hat – das Vorliegen der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen unterstellt – 

innerhalb der Zuschlagsfrist zu erfolgen. 

 

11.2.2 Bieter sowie noch nicht über ihre Ablehnung informierte Bewerber, die den Zuschlag nicht erhal-

ten sollen, sind vor der Erteilung des Zuschlages zu informieren (zu den Anforderungen an eine 

Vorabinformation, vgl. § 134 GWB). Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der 

Information geschlossen werden. Wird die Information per Fax oder auf elektronischem Weg 

versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absen-

dung der Information durch den Auftraggeber. 

Ein Vertrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der Auftraggeber seine Pflicht zur Vorabinforma-

tion missachtet hat. Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber den Auftrag ohne vorherige Veröf-

fentlichung einer Bekanntmachung vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet 

ist ("de facto-Vergabe"). Die Unwirksamkeit tritt in beiden Fällen erst ein, wenn der Verstoß in ei-

nem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist(§ 135 GWB). 

 

 

V. Besonderheiten bei der Vergabe freiberuflicher Leistungen oberhalb des EU-Schwellenwerts 

 

1.  Auftragswert 

 

 Bei der Ermittlung des Auftragswerts für Planungsleistungen ist nur der Wert für Lose gleichartiger 

Leistungen zusammenzurechnen.  

 

2.  Verfahrensart 

 

Planungsleistungen werden in der Regel im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 

vergeben. 

 

3.  Eignung 

 

 Bei der Festlegung der Eignungskriterien ist zusätzlich zu §§ 44, 45 und 46 VgV auch § 75 VgV zu 

beachten.  

 

4. Zwei-Umschlagsverfahren 
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 Angebote für Planungsleistungen können getrennt nach Dienstleistung und Entgelt in zwei ver-

schlossenen Umschlägen gefordert werden. Die Dienstleistung muss eine eigenständige Pla-

nungsleistung sein. Allein die Bezugnahme auf die in der Bekanntmachung vorgegebenen oder 

in einer Honorarordnung enthaltenen Leistungsbilder ist nicht ausreichend. Die Umschläge mit 

den Entgelten sind erst nach Wertung sowie Reihung und Ausschluss der Leistungsangebote für 

die Planungsleistungen zu öffnen und zu werten.  

 

5. Sonstiges 

 

5.1 Bei der Vergabe von Planungsleistungen sollen Aufträge an wechselnde Auftragnehmer erteilt 

werden. Sofern die bestehenden Rechtsvorschriften dies ermöglichen, sollen solche Leistungen 

darüber hinaus im Preis-/Leistungswettbewerb vergeben werden. Bei der Auswahl der Fachbü-

ros können auch die Erfahrungen aus früheren Aufträgen, auch hinsichtlich der Mengen- und 

Kostenbilanz  sowie der Qualität der Bauleitung und der Rechnungsprüfung, berücksichtigt wer-

den. 

 

5.2 Um einseitige Abhängigkeiten zu vermeiden, ist durch vertragliche Vereinbarung sicherzustellen, 

dass Ausfertigungen der Planungsunterlagen (Mengenberechnung, Entwurfs-, Genehmigungs- 

und Ausführungsplanung) und der in Auftrag gegebenen (Bau-)Bestandspläne, Ausrüstungs- 

und Inventarverzeichnisse übergeben werden. 

 

5.3 Architektur- und Ingenieurbüros dürfen weder Verdingungsunterlagen versenden noch Pläne 

und dgl. zur Einsicht auslegen oder Auskünfte erteilen oder den Eröffnungstermin abhalten bzw. 

Angebote öffnen. Bei diesen Aufgaben handelt es sich um ureigene Bauherrenaufgaben. 

 

5.4 Planung und Objektüberwachung sollen grundsätzlich getrennt von der Ausführung der Bauleis-

tung vergeben werden. Wenn in Sonderfällen Planungs- und Bauleistungen zusammen verge-

ben werden, ist zu prüfen, ob die Bauherreninteressen durch Hinzuziehung von unabhängigen 

Fachberatern oder in anderer Weise gewahrt werden sollten. 

 

5.5 Architekten, Ingenieure und andere Sachkundige sind bei Erteilung des Auftrages nach § 1 Abs. 

1 Nr. 1 des Gesetzes über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen (Verpflichtungs-

gesetz) auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten aus dem Auftrag zu verpflichten. 

Im Einzelfall ist zu prüfen, welche Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Büros zusätzlich zum In-

haber verpflichtet werden müssen. 

 

 

VI.  Vergabeverfahren zur Beschaffung von Liefer- und Dienst- und freiberuflichen Leistungen unter-

halb des EU-Schwellenwerts 

 

1. Erster Schritt: Bedarfsermittlung 

 

1.1 Für alle Beschaffungen und Investitionen mit öffentlichen Mitteln sind stets die Grundsätze der 

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten. Die Bedarfsermittlung darf sich allein an den 

Belangen der Stadt orientieren. Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung in Bezug auf den Be-

schaffungsgegenstand und dessen Auswirkungen auf das ökologische, soziale und wirtschaftli-

che Gefüge können berücksichtigt werden.  

 

1.2  Bei der Vergabe von Leistungen sind zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und zum 

schonenden Umgang mit den Gütern der Natur die Grundsätze der Umweltfreundlichkeit und 

Umweltverträglichkeit sowie der Abfallvermeidung und –verwertung zu beachten. 

 

1.3 Formeller Beginn der Ausschreibung 

 

 Ausschreibungen sind erst vorzunehmen, wenn der Bedarf festgestellt ist, die notwendigen Mittel 

zur Verfügung stehen, die Vergabeunterlagen einschließlich aller Eignungs- und Zuschlagskrite-

rien fertig gestellt sind und die Leistung aus Sicht der Stadt innerhalb der angegebenen Frist 

ausgeführt bzw. innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung begonnen werden 

kann. 

 

2. Zweiter Schritt: Ermittlung des voraussichtlichen Auftragswertes 
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2.1 Für die Wahl des richtigen Vergabeverfahrens ist eine korrekte Kostenkalkulation von zentraler 

Bedeutung. Bei der Kostenkalkulation sind die einschlägigen Vorschriften der Vergabeverord-

nung (§ 3 VgV) zu beachten. Bei der Schätzung ist vom Gesamtwert (Summe aller Lose) der 

vorgesehenen Leistung auszugehen. Bei Lieferleistungen ist nur der Wert der Lose gleichartiger 

Leistungen zu addieren. Die Kalkulation ist zu dokumentieren und in die Akten aufzunehmen. 

Etwaige Optionen oder Vertragsverlängerungen sind zu berücksichtigen.  

 

2.2 Die Stückelung zusammenhängender Leistungen ist unzulässig, es sei denn, es liegen objektive 

Gründe hierfür vor. Bei längerfristigen Verträgen (Unterhaltungs-, Pflegeverträge u.ä.) bestimmt 

sich die Wertgrenze nach dem Gesamtbetrag des Abschlusses. 

 

3. Dritter Schritt: Wahl der Vergabeart 

 

3.1 Öffentliche Ausschreibung 

  

3.1.1 Vergaben mit einem geschätzten Auftragswert über 207.000 € je Auftrag sind grundsätzlich 

öffentlich auszuschreiben, § 15 HVTG.   

 

3.2 Beschränkte Ausschreibung  

 

3.2.1 Bei Vergaben mit einem geschätzten Auftragswert unter 207.000 € je Auftrag ist eine beschränk-

te Ausschreibung zulässig, § 15 HVTG.  

 

3.2.2 Zudem ist eine beschränkte Ausschreibung mit oder ohne Teilnahmewettbewerb aus den in § 3 

Abs. 3, Abs. 4 VOL/A genannten Gründen möglich.  

 

3.2.2 Unter den Bewerbern soll möglichst gewechselt werden. Sofern kein Teilnahmewettbewerb 

durchgeführt wird, sind mindestens fünf geeignete Unternehmen zur Angebotsabgabe aufzu-

fordern. Dabei sollen mindestens zwei Unternehmen, bei weniger als vier geeigneten Unterneh-

men soll möglichst ein Unternehmen nicht am Ort der Ausführung ansässig sein. Bei der Festle-

gung des Bieterkreises ist ein besonderes Augenmerk auf die Nachvollziehbarkeit der Auswahl 

und der ihr zugrunde liegenden Kriterien zu legen. In jeder Phase der Bieterauswahl muss er-

kennbar sein, welche/r Mitarbeiter/in für die Aufnahme und/oder Streichung einzelner Bewerber 

verantwortlich zeichnet. Zu diesem Zweck sind im Vergabevermerk die – ggf. durchgestriche-

nen – Bieternahmen durch Unterschrift zu bestätigen. Berater haben nur ein Vorschlagsrecht.  

 

3.3 Freihändige Vergabe 

 

3.3.1 Aufträge bis zu einem Wert von 100.000 € je Auftrag können ohne Vorliegen besonderer Gründe 

freihändig vergeben werden.  

 

3.3.2 Zudem ist eine Freihändige Vergabe aus den in § 3 Abs. 5 VOL/A genannten Gründen möglich.  

 

3.3.3 Unter den Bewerbern soll möglichst gewechselt werden. Sofern kein Teilnahmewettbewerb 

durchgeführt wird, sind mindestens fünf geeignete Unternehmen zur Angebotsabgabe aufzu-

fordern. Dabei sollen mindestens zwei Unternehmen, bei weniger als vier geeigneten Unterneh-

men soll möglichst ein Unternehmen nicht am Ort der Ausführung ansässig sein. Bei der Festle-

gung des Bieterkreises ist ein besonderes Augenmerk auf die Nachvollziehbarkeit der Auswahl 

und der ihr zugrunde liegenden Kriterien zu legen. In jeder Phase der Bieterauswahl muss er-

kennbar sein, welche/r Mitarbeiter/in für die Aufnahme und/oder Streichung einzelner Bewerber 

verantwortlich zeichnet. Zu diesem Zweck sind im Vergabevermerk die – ggf. durchgestriche-

nen – Bieternahmen durch Unterschrift zu bestätigen. Architektur- und Ingenieurbüros haben nur 

ein Vorschlagsrecht.  

 

3.4 Interessenbekundungsverfahren 

 

 Ab einem geschätzten Auftragswert von 50.000.- € je Auftrag ist vor beschränkter Ausschreibung 

oder freihändiger Vergabe ein Interessenbekundungsverfahren durchzuführen. Hierbei handelt 

es sich um vereinfachte Teilnahmewettbewerbe zur Auswahl von Bewerbern. Hierzu sind Unter-

nehmen aufzufordern, sich nach Maßgabe der in der Bekanntmachung veröffentlichten Bedin-

gungen um die Auswahl der aufzufordernden Unternehmen im Vergabeverfahren formlos zu 

bewerben.  
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3.5 Direktkauf 

 

 Beschaffungen bis zu 10.000.- € können ohne Pflicht zur Einholung von förmlichen Angeboten 

bei Lieferleistungen oder von Vergleichsangeboten bei Dienstleistungen ausgeführt werden. Ab 

einem Auftragswert von 7.500.- € sind bei Lieferleistungen grundsätzlich zwei weitere Preise zu 

ermitteln (z.B. fernmündliche Preisabfrage oder Internetrecherche).  

 

4. Vierter Schritt: Losweise Vergabe 

 

4.1 Leistungen sollen primär in Losen, in der Menge aufgeteilt (Teillose) und/oder getrennt nach Art 

oder Fachgebiet (Fachlose) eigenständig ausgeschrieben und vergeben werden. Lose dürfen 

nur zusammengefasst werden, soweit wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. 

Die ausnahmsweise Zusammenfassung von Teillosen und Fachlosen muss auf den konkreten Ein-

zelfall abstellen und ist im Vergabevermerk zu begründen. Dabei genügt nicht ein globaler 

Hinweis auf allgemeine wirtschaftliche oder technische Vorteile; es müssen vielmehr einzelfall-

bezogene Gründe vorliegen. 

 

4.2 Für Unterhaltungs- und Pflegearbeiten soll in jedem Jahr eine Gesamtausschreibung durchge-

führt werden. Der Auftrag soll – soweit möglich – für das ganze Jahr vergeben werden. Die Ar-

beiten sollen in verschiedene Lose aufgeteilt werden.   

 

5. Fünfter Schritt: Leistungsbeschreibung 

 

5.1 Eine ordnungsgemäße, objektbezogene Leistungsbeschreibung ist Voraussetzung für 
 

- die zuverlässige Bearbeitung der Angebote durch die Bieter, 
. 

- die zutreffende Wertung der Angebote und die richtige Vergabeentscheidung, 
 

- die reibungslose und technisch einwandfreie Ausführung der Lieferung oder Leistung, 
 

- die vertragsgemäße und regelgerechte Abrechnung. 
 

Die gedankliche Vorwegnahme des Beschaffungsvorgangs ist hierzu unerlässlich. 

 

5.2 Für alle Vergaben ist die Leistung deshalb so eindeutig, vollständig und technisch richtig zu be-

schreiben, dass sie für alle Unternehmen im gleichen Sinn verständlich ist und die Angebote 

miteinander verglichen werden können. Die Leistungsbeschreibung muss im Einklang mit § 7 

VOL/A und mit dem tatsächlichen Bedarf stehen (z.B. keine Scheinpositionen, keine Überdimen-

sionierungen und keine unzutreffenden Mengenangaben). Fabrikatsvorgaben oder Leitfabrika-

te sind grundsätzlich zu vermeiden, für ihre ausnahmsweise Verwendung gilt § 7 Abs. 3 und Abs. 

4 VOL/A.  

 

5.3 Wenn ein Bieter oder ein Bewerber vor der Einleitung des Vergabeverfahrens die Stadt beraten 

oder sonst unterstützt hat (z.B. mit der Planung, Mas-senermittlung, Aufstellung von Leistungsbe-

schreibungen o.ä.), kann dieser Bieter oder Bewerber ausgeschlossen werden, es sei denn, der 

Bieter oder Bewerber weist nach, dass seine Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabever-

fahrens den Wettbewerb nicht verzerren kann. Die Stadt hat sicherzustellen, dass der Wettbe-

werb durch die Teilnahme dieses Bieters oder Bewerbers nicht verfälscht wird. Die Dienststelle 

kann mit einem Berater bzw. Planer vertraglich vereinbaren, dass dieser an einem nachfolgen-

den Vergabeverfahren sich nicht als Bewerber oder Bieter beteiligen wird. 

     

5.4 Werden Leistungsbeschreibungen von spezifischen Beratern erstellt,   
 

- sind die Büros auf die Einhaltung der vergaberechtlichen Vorschriften zu verpflichten und zu 

überwachen, 
 

- sind die Leistungsbeschreibungen - zumindest stichprobenweise - darauf zu überprüfen, ob 

sie den Anforderungen entsprechen. 

 

 

6. Sechster Schritt: Vergabe- und Vertragsunterlagen 

  

6.1 Die Vergabeunterlagen bestehen in der Regel aus dem Anschreiben, den Bewerbungsbedin-

gungen einschließlich Angabe der Eignungs- und Zuschlagskriterien und den Vertragsunterla-

gen (Leistungsbeschreibung und Vertragsbedingungen). 
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6.2 Den Vergabe- und Vertragsunterlagen sind - soweit einschlägig – die einheitlichen Muster nach 

dem HVTG, veröffentlicht in der HAD, zugrunde zu legen. Die allgemeinen Vertragsbedingun-

gen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) sind zum Vertragsgegenstand zu machen. Dies 

gilt nicht für freiberufliche Leistungen.  

 

6.3 Das Hinzufügen eigener Bedingungen beauftragter Berater ist wegen der Gefahr von Wieder-

holungen sowie unterschiedlicher und damit widersprüchlicher Formulierungen in der Regel zu 

vermeiden. Darauf sind die Büros bei Abschluss des Beratervertrages hinzuweisen. 

 

7.  Siebter Schritt: Festlegung der Fristen, Bekanntmachung 

 

7.1 Für die Bearbeitung und Einreichung der Teilnahmeanträge und Angebote sind ausreichende 

Fristen vorzusehen.   

   

7.2 Die Teilnahmefrist ist die Frist, die den Teilnehmern nach der Veröffentlichung einer Ausschrei-

bung eingeräumt wird, um ihre Teilnahme am Verfahren zu beantragen. Teilnahmefristen gibt es 

nur in Verfahren mit Teilnahmewettbewerb.  

 

7.3 Die Zuschlagsfrist beginnt mit Ablauf der Angebotsfrist. Im Interesse einer zügigen Projektbear-

beitung ist bei der Festlegung der Zuschlagsfrist zu beachten, dass diese so kurz wie möglich und 

nicht länger bemessen sein soll, als für eine zügige Prüfung und Wertung der Angebote benötigt 

wird.  

 

 Bekanntmachung;  

 

7.6 Jede Auftragsbekanntmachung erfolgt über die Hessische Ausschreibungsdatenbank – HAD.  

 

7.7 Ziel der Veröffentlichung ist es, einen ausreichend großen Kreis von Bewerbern anzusprechen. 

Deshalb sind möglichst auch in den für die jeweilige Leistung in Frage kommenden Submissions-

blättern, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken, der jeweiligen Homepage, regionalen und 

überregionalen Tageszeitungen u.ä. Hinweise auf die Bekanntmachung zu geben.  

 

Diese Hinweise sollten zweckmäßigerweise folgende Mindestangaben enthalten: 
 

- Name und Anschrift der Stadt als Auftraggeber (Vergabestelle) 
 

- Art des Auftrags und der Leistung sowie Ort der Ausführung 
 

- Ausführungsfrist 
 

- Name und Anschrift der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert und eingesehen 

werden können, 
 

- Im Übrigen: Hinweis auf die Veröffentlichungsorgane, in denen der Volltext nachgelesen 

werden kann. 

 

7.8 In der Bekanntmachung sind neben den Eignungskriterien auch die Zuschlagskriterien und de-

ren Gewichtung anzugeben.  

 

7.9 In der Bekanntmachung ist anzugeben, ob Nebenangebote zugelassen werden. Die Zuschlags-

kriterien sind so festzulegen, dass sie sowohl auf Hauptangebote als auch auf Nebenangebote 

anwendbar sind. Auch der Preis kann das alleinige Zuschlagskriterium sein. Fehlt eine Angabe in 

der Bekanntmachung, sind Nebenangebote nicht zugelassen.  

 

8.  Achter Schritt: Versand und Rücklauf der Vergabeunterlagen 

 

8.1 Die Vergabeunterlagen sind von einer bekanntzugebenden Stelle für alle Bewerber und Bieter 

barrierefrei im Internet herunterzuladen, z.B. auf der Homepage oder bei Vergabeportalen. 

 

8.2 Solange die technischen Vorkehrungen für eine ausschließlich elektronische Vergabe nicht 

geschaffen sind, kann die Übermittlung der Angebote und Teilnahmeanträge postalisch, per 

Fax oder auf anderem geeignetem Weg verlangt werden. 

 

8.3 Eingehende Teilnahmeanträge/Angebote dürfen nicht geöffnet werden, sondern sind auf dem 

ungeöffneten Umschlag mit einem Eingangsdatumstempel und der Uhrzeit des Eingangs zu ver-
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sehen und unmittelbar und unverzüglich der für die Durchführung des Eröffnungstermins zustän-

digen Stelle zuzuleiten. Dort sind sie bis zum Eröffnungstermin unter Verschluss aufzubewahren. 

Bei elektronisch übermittelten Teilnahmeanträgen/Angeboten ist dies durch entsprechende 

technische Lösungen und durch Verschlüsselung sicherzustellen. Dritten darf bis zum Eröffnungs-

termin keine Kenntnis von den vorliegenden Angeboten gegeben werden; Dritte sind auch 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt bzw. des beauftragten Planungsbüros.   

 

Bewerberauswahl bei Verfahren mit Teilnahmewettbewerb 

 

8.4 Vorgezogene Eignungsprüfung bei Vergabeverfahren mit Teilnahmewettbewerb oder Interes-

senbekundungsverfahren: 

 

 Öffentliche Aufträge sind nur an fachkundige, leistungsfähige, gesetzestreue und zuverlässige 

(geeignete) Unternehmen vergeben.  

 

 Die Eignungskriterien dürfen ausschließlich folgende Aspekte betreffen:  

 

 - 1. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung 

 - 2. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

 - 3. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

 

 Eignungsnachweise dürfen nur gefordert werden, soweit dies durch den Auftragsgegenstand 

gerechtfertigt ist und in der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen bezeichnet sind. Ei-

generklärungen sind grundsätzlich ausreichend. Bei der Festlegung der Eignungskriterien ist § 6 

VOL/A zu beachten.   

 

 Der Nachweis der Eignung kann durch eine Präqualifizierung erbracht werden.  

 

8.5 Auswahl unter den geeigneten Bewerbern 

 

 Die Stadt kann die Zahl der geeigneten Bewerber begrenzen. Ziffern 3.2.2 und 3.3.2 sind zu be-

achten.   

 

 Die ausgewählten Bieter fordert die Stadt dann zur Abgabe eines Angebots auf. Form und In-

halt der Angebote sind hierbei gem. § 13 VOL/A vorzugeben.  

 

 Es gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz. Die Bevorzugung ortsansässiger oder in der Region 

ansässiger Unternehmen ist unzulässig.  

 

Im Interesse einer angemessenen Beteiligung sollen kleine und mittlere Unternehmen in geeig-

netem Umfang zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Bei der Festlegung der Bieterkreise 

ist im Übrigen ein besonderes Augenmerk auf die Nachvollziehbarkeit der Auswahl und der ihr 

zugrunde liegenden Kriterien zu legen. 

 

In jeder Phase der Bewerberauswahl muss erkennbar sein, welcher Mitarbeiter für die Aufnahme 

und/oder Streichung einzelner Bewerber verantwortlich zeichnet. Zu diesem Zweck sind im Ver-

gabevermerk die ggf. durchgestrichenen Bewerbernamen durch Unterschrift zu bestätigen. 

 

9. Neunter Schritt: Eröffnungstermin / Angebotssicherung 

 

Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern der Stadt gemeinsam durchge-

führt und dokumentiert. Dabei sind mindestens die in § 14 Abs. 2 S. 3 lit. a-c VOL/A  aufzuneh-

men. Bieter sind im Eröffnungstermin nicht zugelassen.  

Die vollständigen Angebote sowie die Dokumentation über die Angebotsöffnung sind auch 

nach Abschluss des Vergabeverfahrens sorgfältig zu verwahren und vertraulich zu behandeln.  

 

10. Zehnter Schritt: Prüfung und Wertung der Angebote 

 

10.1 Das Ergebnis der formalen, rechnerischen und fachlichen Prüfung ist von dem zuständigen 

Sachbereich / Eigenbetrieb bzw. von dem beauftragten Beraterbüro zu dokumentieren. Dabei 

sind Auffälligkeiten bzw. Prüfungsfeststellungen zu vermerken. 
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10.2 Bei öffentlichen Ausschreibungen ist mit den Angeboten die Bietereignung zu prüfen. Für diese 

Prüfung und für die zulässigen Eignungsnachweise gelten Ziffern 8.4 und 8.5 entsprechend. 

 

10.3 Ausnahmsweise notwendige Aufklärungen, um Zweifel über die Angebote oder die Bieter aus-

zuräumen, sind stets mindestens von zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Stadt bzw. im 

Falle der Beauftragung von externen Beratern mindestens von einem Vertreter oder einer Ver-

treterin des Büros und einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin der Stadt zu führen. Das Ergeb-

nis dieser Aufklärungen ist zu dokumentieren. Außerhalb freihändiger Vergaben sind Verhand-

lungen der Angebote unzulässig. 

 

10.4 Bei einem geschätzten Auftragswert ab 50.000.- € sind Bieter mit einem auffällig niedrigen An-

gebot, welches den Zuschlag erhalten soll, aufzufordern, in einem gesonderten verschlossenen 

Umschlag die Urkalkulation des Angebots einzureichen. Dieser Umschlag darf nur zur Ermittlung 

der Angemessenheit eines auffällig niedrigen Angebots in Anwesenheit des Bieters geöffnet 

werden.  

 

10.5 Die Stadt legt in der Bekanntmachung fest, ob sie fehlende oder unvollständige oder fehler-

hafte unternehmensbezogene Unterlagen nachfordert. Sofern diese Festlegung erfolgt, sind die 

fehlenden Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist nachzufordern. Werden die Un-

terlagen auch innerhalb der Nachfrist nicht nachgereicht, ist das Angebot auszuschließen. Die 

Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der 

Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt aber nicht für 

Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den 

Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beein-

trächtigen.  

 

10.6 Auf der Grundlage des Ergebnisses der formalen, rechnerischen und fachlichen Angebotsprü-

fung ist die Angebotswertung vorzunehmen. Das Wertungsergebnis und der sich daraus erge-

bende Vergabevorschlag ist schriftlich zu begründen und in den Vergabevermerk aufzuneh-

men. Das gilt auch im Falle einer notwendigen Aufhebung der Ausschreibung. 

 

10.7 Wird die Auswertung mit Hilfe einer Punktebewertung vorgenommen, darf die entsprechende 

Bewertungsmatrix nicht erst nach Kenntnis der Angebote erstellt werden. Außerdem muss 

nachvollziehbar erkennbar sein, aufgrund welcher wesentlichen Erwägungen die Bewertung 

und Einstufung der Bewertungsinhalte und damit die Punkteverteilung projektbezogen vorge-

nommen wurde. 

 

10.8 Werden die formale, rechnerische und fachliche Prüfung sowie die Angebotswertung einschl. 

des Vergabevorschlages von beauftragten Beratern vorgenommen, sind diese – zumindest 

stichprobenartig – zu überprüfen. Das gilt besonders in den Fällen, in denen sich durch die An-

gebotsprüfung und –wertung gegenüber den im Eröffnungstermin festgestellten Angebotssum-

men die Bieterreihenfolge ändert.  

 

10.9 Für das gesamte Prüfungs- und Wertungsverfahren ist im Übrigen strengstens darauf zu achten, 

dass die Angebote und ihre Anlagen sorgfältig zu verwahren und geheim zu halten sind. Die Be-

lange der Bieter werden durch das Auskunftsrecht gemäß § 19 VOL/A gewahrt.   

 

11 Elfter Schritt: Zuschlag und Abwicklung 

 

11.1 Zuschlag 

 

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Die Ermittlung des wirtschaftlichsten 

Angebots erfolgt auf der Grundlage des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Neben dem Preis 

können auch qualitative, umweltbezogene oder soziale Zuschlagskriterien berücksichtigt wer-

den.  

 

11.2 Auftragserteilung 

 

11.2.1 Die Auftragserteilung hat – das Vorliegen der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen unterstellt – 

innerhalb der Zuschlagsfrist zu erfolgen. 

 

11.2.2 Bieter, deren Angebote bei der Vergabe nicht berücksichtigt werden konnten, bzw. Bewerber, 

die nicht ausgewählt wurden, sind zu benachrichtigen. Die Benachrichtigung der ausgeschlos-
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senen Bieter und derjenigen, die nicht in die engere Wahl kommen, erfolgt unverzüglich, spätes-

tens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang eines entsprechenden Antrags (§ 19 VOL/A). 

 

11.2.3 Nach der Vergabe von Leistungen ab einem Auftragswert von 15.000 € geben die Dienststellen 

der Stadt in den Fällen von beschränkten Ausschreibungen ohne Interessenbekundungsverfah-

ren und freihändigen Vergaben ohne Interessenbekundungsverfahren für die Dauer von drei 

Monaten ihren Namen und Anschrift, den Namen des Auftragnehmers und den Auftragsge-

genstand in der HAD bekannt. Dies gilt nicht bei Vergabeverfahren, die der Geheimhaltung un-

terliegen. Soweit es sich bei dem beauftragten Unternehmen um eine natürliche Person han-

delt, ist deren Einwilligung einzuholen oder die Angabe des Namens zu anonymisieren.  

 

 

VII. Inkrafttreten 

 

 Diese Geschäftsordnung tritt am 01.01.2021in Kraft.  

 

 

 

Neu-Anspach, den XX.12.2020 

 

 

 

 

 

Thomas Pauli      Dr. Gerriet Müller 

Bürgermeister      1. Stadtrat  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage für 2. Beratungsrunde: 
 
Bau- und Planungsausschuss 25.11.2020 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Fragen aus der Sitzung vom  21.10.2020: 
1. Löffler S. 11 Ziffer 9: Warum sind Bieter hier nicht zugelassen? Normalerweise ist das schon möglich. 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die Seite 11, Ziffer 9 betrifft den Bereich der EU – Ausschreibung. 
EU-Vergaben: 
In Satz 1 § 14 EU Abs. 1 VOB/A heißt es: „Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei 
Vertretern des öffentlichen Auftraggebers gemeinsam an einem Termin unverzüglich nach Ablauf der 
Angebotsfrist durchgeführt.“ Bieter sollen am Öffnungstermin nicht teilnehmen. Daher werden hier 
prinzipiell in der Geschäftsordnung der Stadt Neu-Anspach keine Bieter zugelassen. 

 
2. Moses z.B. S. 13 Ziffer 3.2 + 3.3: Wir sollten das örtliche Gewerbe unterstützen. Gibt es eine 
Rechtsgrundlage, warum wir auswärtige Firmen beteiligen sollen?  
 
Antwort der Verwaltung: 
Sämtliche Rechtsgrundlage sind unter Punkt 2 der Geschäftsordnung der Stadt Neu-Anspach 
ausgeführt. 
Im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) steht unter § 97 Grundsätze der Vergabe: 
(1) Öffentliche Aufträge und Konzessionen werden im Wettbewerb und im Wege transparenter 
Verfahren vergeben. Dabei werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Verhältnismäßigkeit 
gewahrt. 
(2) Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei denn, eine 
Ungleichbehandlung ist aufgrund dieses Gesetzes ausdrücklich geboten oder gestattet. 
(3) Bei der Vergabe werden Aspekte der Qualität und der Innovation sowie soziale und umweltbezogene 
Aspekte nach Maßgabe dieses Teils berücksichtigt. 
etc…… 
Des Weitern ist das Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz anzuwenden. 
 

 
Stadtverordnetenversammlung 03.12.2020 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Fragen aus der Sitzung vom 29.11.2020: 
Es solle nochmals geprüft werden, ob in den Bereichen „Beschränkte Ausschreibung“ (Punkt 3.2) und 
„Freihändige Vergabe“ (Punkt 3.3) nicht auf die Beteiligung auswertiger Unternehmen verzichtet werden 
kann und somit nur ortsansässige Unternehmen zur Auswahl kommen. Ausnahme davon ist, dass nicht 
auf auswertige Unternehmen verzichtet werden kann, wenn sich kein ortsansässiges Unternehmen an 
der Ausschreibung beteiligt bzw. ein ortsansässiges Unternehmen nicht die notwendige 
Fachkompetenz besitzt/nachweisen kann. 
 
Antwort von Rechtsanwalt und Notar Prof. Wolfgang Trautner vom 05.11.2020 
Guten Tag, 
  
das ausdrückliche Verlangen nach der Bevorzugung örtlicher Anbieter ist ein grober Vergabeverstoß, 
der im Falle der Vergabe von Aufträgen mit öffentlichen Förderungen mit geradezu 100 %iger Sicherheit 
zur Rückforderung der Zuschüsse führt. 
Im Übrigen sagt § 2 Abs. 4 HVTG (Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz) : Die Bevorzugung 
ortsansässiger oder in der Region ansässiger Unternehmen ist unzulässig. 
  
Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Prof. Wolfgang Trautner  
Rechtsanwalt und Notar  
Fachanwalt für Vergaberecht 
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht 



Stadt 

Neu-Anspach 
Der Magistrat 

 
 

 
 
 
 

Aktenzeichen: Corell/Me 
Leistungsbereich: Bauen, Wohnen und Umwelt 

 
 
 
  Datum, 05.11.2020  - Drucksachen Nr.: 

Mitteilung XII/271/2020 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 10.11.2020  

Haupt- und Finanzausschuss 21.11.2020  

Bauausschuss 25.11.2020  

Bauausschuss 03.12.2020  

Stadtverordnetenversammlung 03.12.2020  

 
Steinkaut Westerfeld 
Brief von einer Gruppe Westerfelder Bürger zur zukünftigen Nutzung  
 

Sachdarstellung: 

Entfällt 
 

Mitteilung: 

Bei der Ortsbegehung der Steinkaut am 08.07.2020 hat der Bauausschussvorsitzende die interessierten 
Bürger aufgefordert, sich bis zur Bürgerversammlung Gedanken zu machen, wie sie zukünftig die Steinkaut 
nutzen möchten.  
 
Aufgrund dessen, dass die geplante Bürgerversammlung am 30.10.2020 wegen der Corona-Pandemie 
abgesagt werden musste, hat die Westerfelder Bürgergruppe einen Brief an den Magistrat der Stadt Neu-
Anspach mit ihren Vorschlägen für Vertragsfestsetzungen eingereicht. Der Brief ist als Anlage zur Mitteilung 
beigefügt.  
 
Zur weiteren Information: 
 
Die Offenlage für das Planfeststellungverfahren der Elektrifizierung der Taunusbahn wird am 16.11.2020 
beginnen. Es wurde bisher noch kein Vertrag mit dem VHT abgeschlossen. 
 
Inwiefern die von der Westerfelder Bürgergruppe geforderten Vertragsfestsetzungen aufgenommen werden 
können, wird von der Verwaltung geprüft und mit der UNB sowie dem VHT abgestimmt bzw. verhandelt. 
 

 
 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
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Anlage: 
Brief der Westerfelder Bürger vom 23.10.2020 
 



Westerfelder Bürger: Pro Steinkaut.

An den Magistrat der Stadt Neu-Anspach.

den 23. 10. 2020

Stadt Neu-Anspach

Eing. : 03, Nov,

Thema : Zukünftige Nutzung der Steinkaut im Stadtteil Westerfe .

Sehr geehrte Damen u. Herren,

btl.:
^

f^'^ ^^%^^^
wir sind eine Gruppe von Westerfelder Bürgern, die von Geburt an bzw. seit mehreren
Jahrzehnten in Westerfeld leben und uns mit unserer Heimat eng verbunden fühlen.

Die Steinkaut ist,soweit wir zurückdenken können ,ein Teil unserer Westerfelder Geschichte
und Identität und gehört seit Urzeiten ?um Allgemeingut. Schon von unseren Vorfahren bis
in die jüngste Zeit wurde sie in vielfältigster Weise genutzt. Sei es zum Abbau und zur
Gewinnung von Baumaterialienf Kellermauerwerk ), Suchen und finden von urzeitlichen
Versteinerungen zwischen den Schieferplatten, Indianer spielen während der Kriegs- und
Nahkriegszeit. Zusammenkünfte der Bevölkerung zum fröhlichen und sozialen Miteinander
mit Musikbegleitung , sitzend unter oder neben der vorhandenen Halle. Diese wurde
übrigens nach den Vorgaben der erteilten Baugenehmigung von der Westerfelder
Feuerwehr in Eigenregie errichtet. Nicht unerwähnt bleiben sollte der Grillabend der
Feuerwehr und einem Großteil der Bevölkerung mit großem Feuer am Abend des 16. Juni
zum Gedenken an den Volksaufstand am 17. Juni 1953 in der DDR, sowie das von Udo
veranstaltete Stockbrotessen für die Kinder.

Am OS.Juli 2020 fand eine Bauausschusssitzung vor Ort auf der Steinkaut statt. In dieser

wurde uns Bürgern mitgeteilt, dass die Steinkaut " Auf dem Eichenbiegel", Flächengröße ca.
22. 500 qm , als Ausgleichsmaßnahme zur Erzielung von Ökopunkten vorgesehen ist. Der
Interessent an den Ökopunkten ist der VHT. Dieser benötigt die Ökopunkte als Ausgleich für
die von ihm in Zukunft neu zu versiegelnden Flächen beim zukünftigen Ausbau /
Elektrifizierung der Taunusbahn. Hierzu muss ein Pachtvertrag zwischen der Stadt und dem
VHT abgeschlossen werden. Von Seiten der anwesenden Bürger wurden Anregungen und
Wünsche hinsichtlich der zukünftigen Nutzung während der Verpachtung an den VHT

vorgetragen und gebeten . diese bei derVertragsgestaltung mit dem VHTzu berücksichtigen
und festzuschreiben. Von der Verwaltung und den anwesenden Parlamentariern wurden

bis zur nächsten Bürgerversammlung konkrete Vorschläge aus der Westerfelder Bevölkerung
eingefordert. Für dieses faire Angebot zur Mitwirkung bedanken wir uns und teilen Ihnen
nachfolgend unsere Vorstellungen mit:

Wir bitten die Stadt Neu-Anspach als unser Sachwalter und Interessenvertreter nachfolgend
aufgeführte Vorschläge bei Vertragsabschluss mit dem VHT zu berücksichtigen und
vertraglich festzuschreiben :

J/^



l.Die Flurstücke " Auf dem Eichenbiegel", besser bekannt als Steinkaut, den Westerfelder
bzw. allen Neu-Anspacher Bürgern, dauerhaft zur Nutzung zur Verfügung zu stellen.

2.Gesicherter Zugang, auch für ältere Menschen von der Schranke bis zur Freifläche am
Steinbruch

3. Fläche vordem Steinbruch zur geplanten bedarfsgerechten Benutzung zu zulassen.

4. Erlaubnis zur Ausübung der alten Traditionen wie beschrieben.

Schlussbemerkung: Es liegt nicht im Interesse von uns Bürgern den seit langem geforderten
und notwendigen Ausbau der Taunusbahn zu behindern. Wir sehen es allerdings als eine
Wertschätzung gegenüber dem Stadtteil Westerfeid an , wenn Sie unserem Anliegen und
Vorschlägen entsprechen. Wir sind gerne über dieses Schreiben hinaus bereit, an
angemessenen und konstruktiven Lösungen zum Wähle aller Beteiligten auch in der Zukunft
mitzuwirken und bitten in wesentliche Entscheidungen eingebunden zu werden.

Mit freundlichen Grüßen

Herbert Schütz ,Tel. 06081-2146 ( Ansprechpartner), Hans Ullrich Frowerk, Walter Böhmer,
Frank Schütz, Helmut Steinheimer, Dittmar Stark, Erich Kandier, Hans-Albert Schütz

In Kopie :

An die im Neu-Anspacher Parlament vertretenen Parteien:

B-NOW, CDU , FWG , FDP , BÜNDNIS 90 / DIE Grünen , NBL, SPD.

An das Landratsamt Hochtaunus, Ludwig-Erhard-Anlage 1-5, Untere Naturschutzbehörde,
z. Hd. Herrn Dr. Dr. Selzer

Anlage: Plan : "Auf dem Eichenbiegel"

Ps. Wegen der Corona Krise wurde ein Treffen nur in diesem kleinen Kreis durchgeführt.
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